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Anmerkung: In diesem Dokument werden im Interesse der Lesbarkeit anstelle von 

Doppelbezeichnungen die Personen- und Funktionsbezeichnungen in männlicher 

Form verwendet, sie stehen aber jeweils für die weibliche und männliche Form. 

1 VORBEMERKUNG 

Ob Sie es wollen oder nicht: die Führung einer eigenen Praxis bringt eine Fülle von 

Management-und Verwaltungsaufgaben mit sich. Die rechtlichen und vertraglichen 

Anforderungen an eine ordnungsgemäße Praxisführung und die rechtssichere Doku-

mentation sind gerade in den letzten Jahren ständig gestiegen und werden auch wei-

terhin zunehmen.  

Die Erfahrungen in der Podologenausbildung haben gezeigt, dass wesentliche 

Grundlagen und Vorschriften für die Berufsausübung und für die Arbeit in der Praxis 

gar nicht oder nur teilweise bekannt sind. 

Aus Unkenntnis und Nichtbeachtung können erhebliche finanzielle und berufli-

che Nachteile entstehen. 

Der Leitfaden soll Ihnen helfen, Ihre Praxis und deren Abläufe gut und wirt-

schaftlich zu managen. 

Er behandelt alle wichtigen Teilbereiche und stellt Ihnen auch Checklisten und Mus-

ter zur Verfügung. 

Besonderen Wert haben wir auf einfache und transparente Umsetzung gelegt. 

Dieser Leitfaden soll Ihnen außerdem für die Praxis Hinweise und Anregungen für 

die tägliche Arbeit geben. Das hält Ihnen den Rücken frei für Ihre eigentliche Tätig-

keit, hilft Ihnen im Konkurrenzkampf und verbessert schließlich auch die Rentabilität 

der Praxis. 

Und schließlich helfen Ihnen verbindliche Vorgaben, die Einhaltung Ihrer Stan-

dards zu sichern. 

Ein weiteres Ziel dieses Leitfadens ist es, Podologische Praxen durch die Einführung von 

Standards und Verfahren auf mögliche zukünftige noch weitergehende Anforderungen an ein 

Qualitätsmanagement vorzubereiten. 
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Die Ausführungen des Leitfadens orientieren sich im Wesentlichen an den Vereinbarungen 

mit der AOK, Verträge mit den anderen Krankenkassenverbänden sind gleichlautend oder 

ähnlich. Die wesentlichen Vorschriften finden Sie im Anhang, auch sind die Internet-Links 

aufgeführt. 

Manches wird Ihnen überzogen oder zu bürokratisch vorkommen, auch weil es so gar nicht 

der gängigen Arbeitsweise entspricht. Bedenken Sie jedoch: Wenn heute Regelungen mög-

licherweise nicht beachtet oder umgangen werden heißt das nicht, dass dies für alle Zeit 

nicht beanstandet wird. Vielleicht wird nur eine passende Gelegenheit dafür gesucht. 

2 REGULIERUNGEN 

2.1 EINZELNE REGULIERUNGEN 
Das deutsche Gesundheitswesen ist stark reguliert, d.h. der Zugang, die Berufsaus-

übung, der Umfang der Leistungen und die Finanzierung sind weit über das sonst 

übliche Maß hinaus umfassend durch Gesetze, Verträge und andere Vorschriften ge-

regelt. Die für die Podologie wichtigsten Normen sind: 

Behandlungsvertrag (§ 630 a folgende BGB) 

Durch das Patientenrechtegesetz sind in das BGB Vorschriften über den Behand-

lungsvertrag eingefügt worden, die am 26. Februar 2013 in Kraft getreten sind.  

Die Vorschriften gelten für die medizinische Behandlung eines Patienten. Zu den me-

dizinischen Behandlern gehört auch der Podologe, sofern er auf ärztliche Verord-

nung oder aus eigenem Recht (Sektoraler Heilpraktiker) tätig wird.  

Wesentliche Folgen und Verpflichtungen aus diesem Gesetz sind: 

¶ die Behandlung hat nach den zum Zeitpunkt der Behandlung bestehenden, 

allgemein anerkannten fachlichen Standards zu erfolgen(ständige Fortbildung 

ist also jetzt auch gesetzliche Pflicht. 

¶ umfassende Erläuterungspflichten zu Beginn und während der Behandlung  

¶ Information vor Beginn der Behandlung über die voraussichtlichen Kosten, so-

weit eine vollständige Übernahme durch einen Dritten (zum Beispiel Kranken-

kasse) nicht gesichert ist 

¶ vor Durchführung einer medizinischen Maßnahme ist die Einwilligung des Pa-

tienten einzuholen 

¶ die Einwilligung ist nur wirksam wenn der Patient aufgeklärt worden ist 

¶ der Patient ist über sämtliche für die Einwilligung wesentlichen Umstände auf-

zuklären. Dazu gehören insbesondere Art, Umfang, Durchführung zu erwar-

tende Folgen und Risiken der Maßnahme sowie ihre Notwendigkeit, Dringlich-

keit, Eignung und Erfolgsaussichten im Hinblick auf die Diagnose oder die 

Therapie. Die Aufklärung muss für den Patienten verständlich sein. Sie kann 

mündlich erfolgen, muss aber dokumentiert werden und sollte zu Zwecken der 

Beweissicherung schriftlich erfolgen, ebenso die Einwilligung 
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¶ es ist zum Zweck der Dokumentation in unmittelbarem zeitlichem Zusammen-

hang mit der Behandlung eine Patientenakte in Papierform oder elektronisch 

zu führen. In dieser Patientenakte sind sämtliche aus fachlicher Sicht für die 

derzeitige und künftige Behandlung wesentlichen Maßnahmen und deren Er-

gebnisse aufzuzeichnen. Berichtigungen und Änderungen dürfen den ur-

sprünglichen Inhalt nicht verdecken und sind mit Datum zu versehen. 

¶ Die Patientenakte ist zehn Jahre nach Abschluss der Behandlung aufzube-

wahren, der Patient hat das Recht auf Einsicht in die vollständige Patienten-

akte 

¶ die Vorschriften für die Beweislast bei Haftung für Behandlung-und Aufklä-

rungsfehler wurde neu aufgenommen. Es können Aufklärungsfehler, Diagno-

sefehler, Therapiefehler, Organisationsfehler, Fehler im Anschluss an die Be-

handlung und Verstöße gegen die Hygienestandards als Fehler infrage kom-

men. Fehlende Dokumentation von Maßnahmen wird in aller Regel als Unter-

lassung gewertet. 

¶ War ein Behandelnder für die von ihm vorgenommene Behandlung nicht befä-

higt, wird vermutet, dass die mangelnde Befähigung für den Eintritt der Verlet-

zung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit ursächlich war. Diese 

Vorschrift kann insbesondere beim Einsatz von Praktikanten infrage kommen. 

Wegen der Einzelheiten wird auf den Gesetzestext verwiesen, der als Anhang 18.6 

abgedruckt ist. 

Gesetz zur Bekämpfung von Korruption im Gesundheitswesen 

Am 31.05.16 ist das Gesetz zur Korruption im Gesundheitswesen in Kraft getreten. 

Es wurden damit die beiden neuen Straftatbestände der Bestechlichkeit und Beste-

chung im Gesundheitswesen (Ä Ä 299 a und 299 b Strafgesetzbuch) geschaffen. ĂSie 

erfassen Verhaltensweisen, bei denen Vorteile dafür gewährt werden, dass an Ange-

hörige eines Heilberufes bei der Verordnung von Arznei-, Heil-oder Hilfsmitteln oder 

von Medizinprodukten, ein Bezug bestimmte Arznei-oder Hilfsmittel oder bestimmter 

Medizinprodukte oder bei der Zuführung von Patienten oder Untersuchungsmaterial 

einen ein Bieter dieser Leistungen im Wettbewerb unlauter bevorzugt. Die Straftatbe-

stände erfassen alle Heilberufsgruppen, die für die Berufsausübung oder die Füh-

rung der Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte Ausbildung erfordern. Sie unter-

scheiden insbesondere nicht zwischen der privatärztlichen und vertragsärztlichen 

Versorgungñ. 

 

SBG V (Krankenversicherung) 

Es gibt einen Gemeinsamen Bundesausschuss (Ärzte, Krankenhäuser, Krankenkas-

sen). Dieser beschließt zur Sicherung der ärztlichen Versorgung Richtlinien u.a. für 

eine ausreichende, zweckmäßige und wirtschaftliche Versorgung der Versicherten 

mit Heilmitteln (wozu die Podologische Therapie gehört) und für die Qualitätssiche-

rung. 
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Heilmittelrichtlinien und Heilmittelkatalog 

Eine Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses, die unter F., §§ 27-29 und 

im Heilmittelkatalog unter I.B die Maßnahmen der Podologischen Therapie bestimmt 

und regelt. 

Rahmenempfehlungen 

Die ĂRahmenempfehlungen ¿ber die einheitliche Versorgung mit Heilmitteln gem. 

§ 125 Abs. 1 SGB V für den Bereich Podologische Therapie in der Fassung vom 

01.09.2015ñ wurden zwischen dem GKV-Spitzenverband und den Spitzenverbänden 

der Podologen (ZFD und VDP) vereinbart. Sie sollen bundesweit eine einheitliche, 

qualitativ hochwertige und wirtschaftliche Versorgung mit Heilmitteln gewährleisten 

und enthalten schon umfangreiche Vorgaben und Regelungen (ĂGrundgesetzñ f¿r die 

podologische Berufsausübung, Pflichtlektüre, Link z.B. http://www.aok-gesundheits-

partner.de/bund/heilberufe/empfehlung/index.html). Die Rahmenempfehlungen ent-

halten auch die folgenden Anlagen: 

Anlage 1 Leistungsbeschreibung Podologische Therapie 

Anlage 2 Fortbildung Podologische Therapie 

Anlage 3 Notwendige Angaben auf Podologischen Verordnungen 

Rahmenverträge zur Versorgung mit podologischen Leistungen 

Diese werden zwischen den einzelnen Krankenkassen-Bundesverbänden und den 

Berufsverbänden abgeschlossen und geben im Wesentlichen den Inhalt der Rah-

menempfehlungen wieder (z. B. einzusehen unter http://www.aok-gesundheits-

partner.de/bund/heilberufe/vertraege/podologie/index.html). Wichtig sind auch die fol-

genden Anlagen: 

Anlage 1 Anerkenntniserklärung 

Anlage 2  Vergütung 

Empfehlungen gem. § 124 Abs.4 SGB V 

Die ĂEmpfehlungen gem. Ä 124 Abs.4 SGB V zur einheitlichen Anwendung der Zu-

lassungsbedingungen nach § 124 Abs.2 SGB V für Leistungserbringer von Heilmit-

teln, die als Dienstleistung an Versicherte abgegeben werdenñ enthalten die persºnli-

chen und sachlichen Voraussetzungen für die Zulassung einer podologischen Praxis, 

einzusehen unter www.gkv.de. 

Hygiene-Verordnungen in den einzelnen Bundesländern 

mit dem einzuhaltenden Standard der Hygiene beim Betrieb einer Praxis. 

Zulassung 

Die Zulassungsvoraussetzungen sind in § 124 Abs. 1 SGB V geregelt: 

Ausbildung und Erlaubnis 

http://www.aok-gesundheitspartner.de/bund/heilberufe/empfehlung/index.html
http://www.aok-gesundheitspartner.de/bund/heilberufe/empfehlung/index.html
http://www.aok-gesundheitspartner.de/bund/heilberufe/vertraege/podologie/index.html
http://www.aok-gesundheitspartner.de/bund/heilberufe/vertraege/podologie/index.html
http://www.gkv.de/
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Praxis und Praxisausstattung 

Anerkenntnis der für die Versorgung der Versicherten geltenden Vereinbarungen 

Weitere Regulierungen und Vorschriften (Auszug) 

Es muss ein Institutionskennzeichen beantragt werden, für die Verschreibung und 

Abrechnung ist ein vorgeschriebenes Formblatt zu verwenden, die Abrechnung hat 

grundsätzlich elektronisch zu erfolgen usw. 

Außerdem ist eine Reihe weiterer Vorschriften zu beachten, z.B. 

Medizinproduktegesetz und Medizinproduktebetreiber-Verordnung 

Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft 

Heilmittelwerbegesetz  

Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 

Sie finden die Gesetze im Internet unter http://www.gesetze-im-internet.de, die Heil-

mittel-Richtlinie und die Rahmenempfehlungen sowie eine Reihe anderer Unterlagen 

z.B. im Mitgliederbereich der ZFD-Internetseite, die anderen Regulierungen durch 

entsprechende Recherche, zum Beispiel über Google. 

Da Sie sich im Zulassungsverfahren verpflichten mussten, zwischen Krankenkassen 

und den Verbänden abgeschlossene Vereinbarungen anzuerkennen und zu beach-

ten, sollten Sie sich die Bestimmungen anschauen, auf jeden Fall sollten Sie die 

Rahmenempfehlungen und die Rahmenverträge kennen. Dieser Leitfaden kann 

Ihnen nur die wichtigsten Elemente daraus darstellen. 

2.2 BEHANDLUNGSZEITEN 
Durch den neuen Rahmenvertrag zwischen AOK und den Podologenverbänden, der 

am 01.01.2016 in Kraft tritt, ist in § 5 Abs. 2 eine seit Jahren schwelende Streitfrage 

zwischen den vertragschließenden AOK und den Podologen geklärt: Die Regelbe-

handlungszeit für eine podologische Komplexbehandlung von 40-50 Minuten aus der 

Anlage 1 der Rahmenempfehlungen (siehe dort) bezieht sich auf alle Leistungen der 

Ziffern 3-9 der Anlage 1. Bisher war auch oftmals im Hinblick auf die Regelungen in 

der Leistungsbeschreibung(Anlage 1 der Rahmenempfehlungen, die allerdings noch 

nicht geändert wurden. Insoweit besteht noch eine Restunsicherheit)) die Auffassung 

vertreten worden, die Regelbehandlungszeit beziehe sich auf die Arbeit des Podolo-

gen am Fuß. Darauf ist sicherlich das Hauptaugenmerk bei der Behandlung zu rich-

ten, die nach wie vor ohne Abstriche an Qualität und Umfang durchzuführen ist. 

Die Podologen sollten nach wie vor allerdings in der Lage sein, durch die Dokumen-

tation ihrer Arbeitszeiten und der Arbeitszeiten ihrer Mitarbeiter und Unterstützungs-

kräfte diese Behandlungszeiten nachzuweisen. Dabei ist nun allerdings wiederum zu 

beachten, dass auf jeden Fall nur ein Podologe die dem Podologen vorbehalten 

Maßnahmen durchführen darf und die eingesetzten Mitarbeiter für das von ihnen 

wahrgenommene Aufgabengebiet (z.B. auf dem Gebiet der Hygiene oder nach dem 

http://www.gesetze-im-internet.de/
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Medizinproduktegesetz) die persönliche und sachliche Qualifikation erworben haben 

und nachweisen müssen. 

2.3 SANKTIONEN 
Die Regulierungen sind mit zum Teil einschneidenden Sanktionsmöglichkeiten ver-

bunden. 

So hat der Zugelassene alle Veränderungen, die das Vertragsverhältnis berühren, 

den Krankenkassen unverzüglich mitzuteilen. 

Die Krankenkassenverbände haben das Recht, in der Regel nach vorheriger Anmel-

dung während der üblichen Öffnungszeiten die einzelnen Praxen durch Beauftragte 

besichtigen zu lassen. Dieses Recht erstreckt sich auf die Einsicht und die Fertigung 

von Kopien von Karteikarten, Verlaufsdokumentation und sonstigen Unterlagen, aus 

denen die durchgeführten Behandlungsmaßnahmen ersichtlich sind. 

Es gibt auch gestufte Sanktionsmöglichkeiten, die von schriftlicher Verwarnung bis zu 

Vertragsstrafen, Widerruf der Zulassung und Schadensersatz reichen können. 

Auch sind schon von vornherein die "schwerwiegenden Verstöße" definiert, die durch 

die Neufassung des Rahmenvertrages erweitert wurden, u.a. 

¶ Nichterfüllung von organisatorischen und/oder sächlichen und/oder fachlichen 

und/oder personellen Voraussetzungen 

¶ falsche Eigenauskunft im Rahmen des Zulassungsverfahrens 

¶ wiederholte Feststellung der Nichteinhaltung der Hygienebestimmungen 

¶ Abrechnung nicht erbrachter Leistungen 

¶ wiederholter oder schwerer Verstoß gegen den Datenschutz 

¶ nicht fristgerechte Beseitigung von Beanstandungen 

¶ wiederholtes oder systematisches Vorquittieren von Leistungen 

¶ wiederholte Änderung der Verordnung ohne Abstimmung mit dem verordneten 

Vertragsarzt, soweit dies rechtlich zulässig ist 

¶ unzulässige Zusammenarbeit nach § 9 Absatz 3 b des Rahmenvertrages 

¶ Forderung unzulässiger Zahlungen 

¶ Neu: Abrechnung von Verordnungen, die von nicht zugelassenen oder nicht 

zulassungsfähigen Therapeuten durchgeführt wurden 

 

Die Kassen haben ferner die Möglichkeit, sogenannte Wirtschaftlichkeitsprüfungen 

durchzuführen. Dazu hat der Heilmittelerbringer die für die Prüfung erforderlichen Un-

terlagen vorzulegen und Auskünfte zu erteilen. 

Die Krankenkassen können Vergütungen um pauschal 20 % des Rechnungsbetra-

ges kürzen, wenn die vorgeschriebenen Fortbildungsmaßnahmen nicht fristgerecht 

durchgeführt wurden (Nummer13 der Anlage 2 zur Rahmenempfehlung). 
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3 GRUNDSÄTZE DES PRAXISMANAGEMENTS 

Durch die vorstehenden Normen und Regelungen werden Ihnen eine ganze Reihe 

von Aufgaben übertragen, die form- und fristgerecht erfüllt werden müssen und deren 

Vollzug in aller Regel auch zu dokumentieren ist. 

Die Verantwortung für eine ordnungsgemäße Erfüllung trifft in erster Linie Sie als 

Praxisinhaber.  

Dabei gehen Sie sinnvollerweise wie folgt vor: 

¶ klären Sie zunächst, um welche Aufgabe es sich handelt und welche Vorga-

ben zu beachten sind 

¶ definieren Sie für sich, wie diese Aufgabe in Ihrer Praxis erledigt werden soll 

und von wem 

¶ beschreiben Sie den von Ihnen definierten Prozess (ein Prozess hat einen An-

fang und ein Ende und beschreibt, durch welche Arbeitsschritte und durch 

wen welche Arbeitsergebnisse erzielt werden müssen und legt fest ob und wie 

die einzelnen Arbeitsschritte und das Ergebnis zu dokumentieren sind) in Ar-

beits-und Verfahrensanweisungen. Dafür können Sie Vorlagen und Muster 

verwenden, die Sie in diesem Leitfaden oder z.B. im Internetauftritt der Berufs-

genossenschaft finden oder die Ihnen von externen Beratern erarbeitet oder 

zur Verfügung gestellt werden 

¶ stellen Sie sicher, dass alle Mitarbeiter Ihrer Praxis, auch die, die später hinzu-

kommen, davon Kenntnis erlangen, lassen Sie sich das bestätigen und doku-

mentieren Sie die Information und Unterweisung in Ihrem Praxisordner 

¶ stellen Sie weiter sicher, dass die mit den einzelnen Prozessschritten beauf-

tragten Mitarbeiter die dafür erforderliche Qualifikation, Fach-oder Sachkunde 

nachweisen können 

¶ legen Sie Wert darauf, dass nicht nur die Arbeitsschritte, sondern auch die Do-

kumentation zeitnah erfolgen und zügig abgearbeitet werden 

¶ dokumentieren Sie die Ergebnisse und legen Sie diese im Praxisordner in zeit-

licher Reihenfolge ab (das neueste oben) 

¶ vergewissern Sie sich in regelmäßigen Abständen, am besten monatlich, dass 

Sie selbst und Ihre Mitarbeiter sich an die Prozessbeschreibungen halten und 

alle Dokumentationen vollständig vorhanden sind 

¶ legen Sie sich eine Wiedervorlageakte an, die alle Termine und Fristen ent-

hält, die Sie im Laufe des Jahres beachten müssen. Halten Sie diese Wieder-

vorlageakte auf dem Laufenden 

Sofern Sie vorgefertigte Unterlagen verwenden (Checklisten, Arbeitsanweisungen 

usw.) ist eine Anpassung an die gegebenen betrieblichen Verhältnisse vorzunehmen. 

Beispiele für eine Arbeitsanweisung finden Sie als Anlagen. Weitere Hilfestellungen 

geben z.B. die Internetseiten der BGW (u.a.in Sachen Gefährdungsbeurteilung u.a.) 

oder das Hygienehandbuch des ZFD. 
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4 ORGANISATION 

4.1 ORGANIGRAMM 
Stellen Sie Ihre Praxis in einem Organigramm dar. Dadurch werden Organisation und 

Hierarchie grafisch dargestellt und veranschaulicht. Ein Organigramm ist bei der Ein-

arbeitung und der Kompetenzzuweisung ausgesprochen hilfreich. 

Ein Muster finden Sie als Anlage 1. Ändern Sie die Vorlage nach den Verhältnissen 

in Ihrer Praxis und benennen Sie die Verantwortlichen für die einzelnen Aufgaben 

und Prozesse. Sind Sie allein in der Praxis, haben Sie es einfach: Sie tragen jeweils 

sich selbst ein. 

4.2 PRAXISORDNER 
Legen Sie einen Praxisordner an, in dem alphabetisch die Unterlagen nach diesem 

Leitfaden und andere wichtige Dokumente zur Einsichtnahme und Information ge-

sammelt und aktuell gehalten werden. Vorgeheftet wird eine alphabetische Inhalts-

übersicht. 

Es ist sehr empfehlenswert, die in diesem Leitfaden genannten Unterlagen und Do-

kumente in der Praxis zentral an einer Stelle zu sammeln und zur Einsicht bereit zu 

stellen. Es empfiehlt sich dazu ein entsprechend beschrifteter handelsüblicher 

Stehordner. Dadurch werden die Dokumente in Papierform bereitgestellt.  

Zur Datensicherung ist eine Kopie in Papierform oder elektronisch sinnvoll. 

Aktualisierungen erfolgen aus aktuellen Veranlassungen durch den Praxisinhaber o-

der den verantwortlichen Leiter.  

Marginale Änderungen werden in die Dokumente handschriftliche eingetragen und 

durch die Paraphe des Inhabers mit Datum beglaubigt. 

Bei umfangreichen Änderungen werden die entsprechenden Seiten neu gefasst, mit 

dem aktuellen Datum versehen und eingeheftet. 

Die Mitarbeiter werden von Aktualisierungen und Änderungen anlässlich von Mitar-

beiterbesprechungen oder individuell unterrichtet. 

Im Einzelfall kann es auch angebracht sein, dass die Kenntnisnahme unterschriftlich 

bestätigt wird. 

5 PERSONAL 

5.1 PERSONALVERWALTUNG UND -BETREUUNG 
Beschäftigen Sie nur Mitarbeiter, von deren menschlicher und fachlicher Qualifikation 

Sie vollständig überzeugt sind. Wenn nicht, sollten Sie Arbeitsverträge gar nicht erst 

abschließen oder sich von solchen Mitarbeitern trennen. 
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Schließen Sie mit allen Mitarbeitern einen schriftlichen Vertrag ab, für Arbeitnehmer 

sind sowieso spätestens drei Monate nach Arbeitsaufnahme die wesentlichen Ver-

tragsbedingungen schriftlich niederzulegen. 

Sorgen Sie für die Anmeldung der Arbeitnehmer bei der Sozialversicherung und dem 

Finanzamt und zahlen Sie die Beiträge und Abgaben fristgerecht. 

Führen Sie für jeden Mitarbeiter eine Personalakte, die mindestens enthält:  

¶ Bewerbung 

¶ Lebenslauf/Personalbogen 

¶ zulassungsfähige Qualifikationen/Zeugnisse/Zertifikate 

¶ Arbeitsvertrag 

¶ Verpflichtungserklärungen und Unterweisungsnachweise 

¶ Fortbildungsnachweise 

¶ Bei geringfügig Beschäftigten den Fragebogen zur Beurteilung des arbeits- 

und sozialversicherungsrechtlichen Status (http://www.minijobzent-

rale.de/DE/Service/03_service_rechte_navigation/DownloadCenter/2_Formu-

lare_und_Antraege/table_gewerblich.html?nn=358676 

5.2 PERSONALLISTE 
Erstellen und verteilen Sie eine Personalliste mit Namen, Telefonnummern und E-

Mail-Adressen von sich und Ihren Mitarbeitern für schnelle und gegenseitige Informa-

tion. Diese Liste kann bei Bedarf auch ergänzt werden um Ansprechpartner bei Stör-

und Notfällen (Unfälle, Feuer, Reparaturen, Sanitär, Wartung, usw.) 

5.3 PERSONALVERPFLICHTUNGEN 
Verpflichten Sie mit dem Formblatt der Anlage 2 "Allgemeine Unterweisung und Ver-

pflichtungserklärung" jeden Mitarbeiter schriftlich vor Aufnahme seiner Tätigkeit zur 

Beachtung und Einhaltung wesentlicher Punkte für Arbeitserledigung und Zusam-

menarbeit, vergessen Sie nicht die Regelungen über die hygienischen Vorschriften 

und die vorgeschriebenen Unterweisungen, zum Beispiel über die Gefahrstoffe und 

die Gefährdungen am Arbeitsplatz. Für spezielle weitere oder zusätzliche Informatio-

nen und Unterweisungen verwenden Sie das Muster der Anlage 6. 

5.4 FORTBILDUNG, STAND UND ENTWICKLUNG DER PERSONALQUALIFIKATION 
Hier sind durch die Neufassung der Rahmenempfehlungen Änderungen erfolgt.  

Verantwortlichkeiten 

In jedem Fall ist nach wie vor der Zugelassene/Praxisinhaber für die Fortbildung und 

die Nachweisführung verantwortlich. 

Umfang der Fortbildung Zugelassener/fachlicher Leiter 
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Bei der Fortbildung wird nun zwischen dem Podologen als Praxisinhaber und dem 

fachlichem Leiter sowie den anderen therapeutischen Mitarbeitern differenziert( siehe  

12 der Rahmenempfehlungen). 

Der zugelassene Podologe hat sich fortzubilden. In Praxen mit fachlichem Leiter ist 

der Praxisinhaber verpflichtet, dafür zu sorgen, dass sich der fachliche Leiter fortbil-

det.  

Die Anforderungen an die Fortbildung ergeben sich im Wesentlichen aus der Anlage 

2 zu den Rahmenempfehlungen (48 Fortbildungspunkte in vier Jahren, Fortbildungs-

inhalte gemäß der Anlage usw.). Nicht fristgerecht erbrachte Fortbildungen sind un-

verzüglich nachzuholen. Der Nachweis über die absolvierten Fortbildungen ist auf 

Anforderung innerhalb eines Monats zu erbringen. Ergibt die Überprüfung, dass die 

vorgeschriebenen Fortbildungen nicht erfolgten, wird eine Nachfrist von zwölf Mona-

ten gesetzt. Vom Beginn der Nachfrist an kann die Vergütung um pauschal 20 % des 

Rechnungsbetrages gekürzt werden. 

Umfang der Fortbildung therapeutische Mitarbeiter 

Der Praxisinhaber hat außerdem dafür Sorge zu tragen, dass sich die therapeuti-

schen Mitarbeiter beruflich jährlich extern angemessen fachspezifisch fortbilden (§ 12 

Abs. 4 der Rahmenempfehlungen). Als Fortbildung kommen ebenfalls nur Fortbildun-

gen infrage, die der Anlage 2 entsprechen. Was Ăangemessenñ ist, ist nicht festge-

legt. Ein Vorschlag lautet, die Mitarbeiter im Umfang von 6 Fortbildungspunkten fort-

zubilden (das ist die Mitte zwischen den bisher geforderten 12 Punkten und 0 Punk-

ten). 

Vergessen Sie auch nicht, die Fortbildungsverpflichtung den Mitarbeitern im Arbeits-
vertrag aufzuerlegen. 

Zielgruppe Unterstützungskräfte 

Eine weitere Gruppe von Mitarbeitern, die oft vergessen wird, sind die Unterstüt-
zungskräfte, die mit Aufgaben betraut werden, zu deren ordnungsgemäßer Erledi-
gung bestimmte Vorkenntnisse und Fach-und Sachkunde erforderlich sind. Beispiele 
sind Hygienemaßnahmen oder die Arbeit mit Geräten. Auch diese Mitarbeiter, deren 
Fortbildung nicht ausdrücklich geregelt ist, sollten in eine Fortbildungsplanung mit 
einbezogen werden. 

 

Wer trägt die Kosten der Fortbildung? 

Immer wieder gibt es Diskussionen, wer die Kosten der Fortbildung zu tragen hat und 
ob die Fortbildungszeit zu vergüten ist. Aus beruflichen Gründen sollten alle Beteili-
gen, Praxisinhaber, fachliche Leiter, Podologen und Unterstützungskräfte ein großes 
Interesse an Fort- und Weiterbildung haben und die Lasten gerecht verteilt werden. 

TIPP: 

¶ der Praxisinhaber trägt die finanziellen Kosten,  

¶ der Mitarbeiter setzt seine Zeit am Wochenende ein. 
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¶ das wird im Arbeitsvertrag oder einem Nachtrag dazu schriftlich fixiert 

 

Die Fortbildungsplanung 

Gehen Sie bei der Planung der Fortbildung wie folgt vor: 

¶ Ermitteln Sie in vierteljährlichen Abständen oder aus aktuellem Anlass den 

Stand der Fortbildungspunkte (Soll-/Istvergleich zwischen den geforderten und 

den erworbenen Fortbildungspunkten)  

¶ stellen Sie Ihren und den Fortbildungsbedarf Ihrer Mitarbeiter fest 

¶ planen Sie den Besuch der nötigen Fortbildungen 

¶  veranlassen Sie den Besuch der entsprechenden Veranstaltungen 

 

Die Nachweise über die durchgeführten Fort - und Weiterbildungen sollten Sie in Ko-

pie der Planung beifügen sowie zur Personalakte nehmen. 

Inhaber von podologischen Praxen, die Mitglied eines Fachverbandes sind, greifen 

sinnvollerweise auf die Angebote des Verbandes zurück. 

5.5 BESCHÄFTIGUNG VON PRAKTIKANTEN IN AUSBILDUNG ZUM PODOLOGEN 
Die Beschäftigung von Praktikanten in Ausbildung zum Podologen ist durch die Neu-

fassung des Rahmenvertrages umfassend neu geregelt worden (§ 5 Abs. 5 Rahmen-

vertrag).  

Zusammenfassend gilt: 

¶ Die Praktikanten gelten als Mitarbeiter (§ 12 Abs. 6 Rahmenempfehlung) 

¶ unter Aufsicht des Leistungserbringers oder seiner Mitarbeiter (Therapeuten) 

dürfen Praktikanten im Rahmen ihrer Ausbildung zum Podologen in der Be-

handlung tätig werden 

¶ von Mitarbeitern erbrachte Behandlungen sind als Leistungen des Leistungs-

erbringers abzurechnen (§ 5 Abs. 5 Rahmenvertrag)  

¶ Mit der Podologieschule ist ein schriftlicher Praktikumsvertrag abzuschließen 

¶ die Schule hat den Praktikanten der Praxis schriftlich zuzuweisen 

¶ vor Beginn der Tätigkeit hat der Leistungserbringer die Beschäftigung von Per-

sonal in der Ausbildung der zulassenden Stelle unaufgefordert schriftlich mit-

zuteilen, eine Kopie des Zuweisungsschreibens ist beizufügen 

¶ gemeinsame Anamnese des Therapeuten mit dem Praktikanten vor Beginn 

der Behandlung in Gegenwart des Patienten 

¶ Besprechung der Vorgehensweise der weiteren Behandlung 

¶ Aufsicht des Praktikanten nach dem allgemeinen Eindruck, den Fähigkeiten 

und dem Ausbildungsstand des Praktikanten durch den Therapeuten in des-

sen Verantwortung,   

¶ nach Beendigung der Behandlung Begutachtung und Abnahme des Ergebnis-

ses  
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¶ Nachbesserungen durch den Therapeuten selbst oder den Praktikanten in Ge-

genwart des Therapeuten 

Wegen der Einzelheiten wird auf den Vorschriftentext Bezug genommen. 

5.6 MELDUNGEN 
Beachten Sie auch Ihre weiteren Verpflichtungen für diverse Mitteilungen und die 

Meldung personeller Maßnahmen und Veränderungen an die Krankenkasse: 

¶ Wechsel der fachlichen Leitung (die im Übrigen in einem Arbeitsverhältnis tä-

tig sein muss und auf maximal zwei Mitarbeiter verteilt werden darf, außerdem 

ist die Zulassung neu zu beantragen (§ 3 Abs. 3 Rahmenvertrag) 

¶ unverzügliche Mitteilung des Beginns und des Endes der Beschäftigung von 

Mitarbeitern unter Nachweis der fachlichen Qualifikation in Textform (unter 

Mitarbeitern in diesem Sinne sind die angestellten Podologen und die als freie 

Mitarbeiter beschäftigten Podologen zu verstehen) 

¶ Zulassungsrelevante Personalveränderungen unverzüglich mitteilen (§ 11 

Rahmenempfehlungen) 

¶ auf Anforderung des Berufsverbandes oder eines kassenseitigen Vertrags-

partners innerhalb eines Monats: Nachweis über die absolvierten Fortbildun-

gen (§ 12 Rahmenempfehlungen) 

¶ Personalien des Vertreters, fachliche Qualifikation und die voraussichtliche 

Dauer der Vertretung mit Nachweisen (§ 13 Rahmenempfehlungen) 

¶ Vertretungen für länger als sechs Monate: sechs Wochen im Voraus beantra-

gen, Genehmigung durch die Krankenkassen erforderlich  

¶ Praxisverlegung (erfordert Neuzulassung) und Praxisaufgabe 

5.7 MITARBEITERBESPRECHUNGEN 

Treffen Sie sich regelmäßig (etwa alle 14 Tage) mit Ihren Mitarbeitern zu Mitarbeiter-

besprechungen. In den Mitarbeiterbesprechungen können gegenseitig Informationen 

ausgetauscht werden und Sie können die notwendigen verbindlichen Anweisungen 

für Ihre Mitarbeiter geben. Es können Konflikte und offene Fragen aufgegriffen und 

geklärt werden. Sie eignen sich auch zur Planung von Arbeitseinsatz und Fortbildung 

oder zur Abstimmung von Vertretungen und Urlaub. 

Falls notwendig, können Sie die wesentlichen Ergebnisse der Mitarbeiterbesprechun-

gen schriftlich festhalten und dem Leitfaden/Praxishandbuch beifügen. 

5.8 MINDESTLOHN 
In Deutschland gilt ab 1.1.2017 ein gesetzlicher Mindestlohn von 8,84 ú je Arbeits-

stunde, der auch Grundlage für die Lohnfortzahlung bei Urlaub oder Krankheit ist. 

Vereinbarungen, die den Mindestlohn einschränken, ausschließen oder unterlaufen 

sollen sind unzulässig. 
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Sofern Sie einen Monatslohn vereinbart haben, sollten Sie die tatsächlich geleistete 

Arbeitszeit erfassen und aus den geleisteten Arbeitsstunden errechnen, ob der Min-

destlohn durch den Monatslohn erreicht wird. Unterschreitet der Monatslohn den Min-

destlohn, hat der Arbeitnehmer einen Anspruch auf die Differenz. 

Wenn Sie den Mindestlohn nicht zahlen, kann es sein, dass sie eine Straftat (Lohn-

wucher) begehen, ihre Mitarbeiter können die Lohndifferenz einklagen und zwar 

auch rückwirkend, bei einer Überprüfung durch die Sozialversicherungsträger kann 

es zu Nachzahlungen kommen. Die Differenz zwischen dem tatsächlich gezahlten 

Bruttoarbeitsentgelt und dem Mindestlohn ist nämlich beitragspflichtig. 

Beachten Sie bitte auch, dass Sie für geringfügig Beschäftigte (Minijobber, kurzzeitig 

Beschäftigte, § 8 Abs. 1 SGB 4) innerhalb von 7 Tagen Beginn, Ende und Dauer der 

täglichen Arbeitszeit aller dieser Arbeitnehmer dokumentieren und diese Dokumenta-

tion für Überprüfungen bereithalten müssen. Die Dokumentation muss mindestens 

zwei Jahre aufbewahrt werden. 

 

6 QUALITÄTSSICHERUNG 

Wenn Sie als Praxisinhaber  

¶ eine gute fachliche Leistung erbringen 

¶ mit Hingabe bei der Sache sind 

¶ die Probleme ihrer Kunden lösen 

¶ die Kunden zufrieden sind und wiederkommen 

 

dann ist das Qualität im besten Sinne des Wortes. 

Die Krankenkassen wiederum verstehen unter Qualität in erster Linie ein wirtschaft-

lich erbrachtes und wirksames Heilmittel und möchten die Beiträge ihrer Mitglieder 

richtig eingesetzt wissen.  

Die Regularien für Ihren Beruf enthalten eine Reihe von Vorschriften, die die Qualität 

der podologischen Leistungen sichern sollen. 

Wie auch kaum anders möglich, wird die Qualitätssicherung an bestimmten formalen 

Erfordernissen festgemacht. Im Folgenden erhalten Sie einen Überblick über die we-

sentlichen Maßgaben aus den Vorschriften und was Sie noch zusätzlich tun können. 

6.1 PLANUNG, DURCHFÜHRUNG, LENKUNG UND VERBESSERUNG DER PRO-

ZESSE 
Mit den Festlegungen des Praxismanagementsystems sind bereits die wichtigsten 

Schritte für eine Prozessoptimierung in der Praxis getan. 

Es ist Aufgabe des Inhabers der Praxis, aus den zu ermittelnden Werten, der Be-

obachtung der täglichen Praxis, aus eigener Kenntnis und Erfahrung, im Austausch 
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mit den Berufsverbänden und Auswertung von Fachzeitschriften die notwendigen 

Schlüsse für eine Prozessoptimierung zu ziehen.  

6.2 BESCHWERDEMANAGEMENT 
Für das Beschwerdemanagement gilt: 

Die Mitarbeiter werden angewiesen, Beschwerden, die Ihnen von den Kunden wäh-

rend der Behandlung oder in sonstigem Zusammenhang bekannt gegeben werden, 

unverzüglich an den verantwortlichen Mitarbeiter oder den Inhaber der Praxis weiter-

zugeben, der die weitere Bearbeitung bis hin zur Erledigung übernimmt. 

Im Rahmen der Auswertung von Kundenbefragungen extrahiert der Inhaber der Pra-

xis mögliche Beschwerdepunkte und kümmert sich um deren Erledigung. 

6.3 QUALITÄTSSICHERUNG DURCH RAHMENVERTRAG UND RAHMENEMPFEH-

LUNG 
Nach § 8 "Qualitätssicherung" des Rahmenvertrages ist der Leistungserbringer ver-

pflichtet, Qualitätssicherungsmaßnahmen gemäß den Rahmenempfehlungen durch-

zuführen. Neu ist der Hinweis, dass auch Mitarbeiter, die überwiegend die Behand-

lungen im Hausbesuch durchführen, Bestandteil des Praxisteams sind und daher an 

den Qualitätsmaßnahmen regelmäßig zu beteiligen sind. Die Vorschriften der Rah-

menempfehlung konkretisieren diese Verpflichtung. 

Der Gemeinsame Bundesausschuss hat für den Bereich der Podologie von seiner 

Ermächtigung zum Erlass von Richtlinien für die Qualitätssicherung noch keinen Ge-

brauch gemacht. Solange dies nicht geschehen ist, gibt es keine zwingenden Ver-

pflichtungen zur Etablierung eines Qualitätsmanagementsystems und zu dessen Zer-

tifizierung.  

Die einige Zeit vorherrschende Meinung, auch Podologiepraxen sollten die EN DIN 

ISO 9001 anwenden und sich zertifizieren lassen, hat sich nicht durchgesetzt. Dies 

wohl in erster Linie wegen einer fehlenden Verpflichtung und auch, weil sich diese In-

dustrienorm eher nicht für eine kleine oder mittelgroße Podologische Praxis eignet. 

Es ist allerdings damit zu rechnen, dass die Krankenkassen zukünftig sowohl die for-

malen Vorgaben der Regelwerke (zum Beispiel Behandlungszeiten) als auch Vorga-

ben für die Zusammenarbeit mit den Ärzten und bei der Dokumentation noch stärker 

als bisher als qualitätsrelevant einschätzen und überprüfen werden. 

Die Rahmenempfehlungen stellen zunächst einmal heraus, dass der Heilmittelerbrin-

ger verpflichtet ist, sich an Qualitätssicherungsmaßnahmen zu beteiligen und die 

Krankenkassen berechtigt sind, die Erfüllung dieser Verpflichtungen zu überprüfen. 

Im Folgenden finden sich dann in den Rahmenempfehlungen die Strukturqualität, die 

Prozessqualität und die Ergebnisqualität sowie eine Reihe von Merkmalen, die die 

Erbringung dieser Qualität darstellen 
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6.4 STRUKTURQUALITÄT (§§ 10 FF. DER RAHMENEMPFEHLUNGEN) 
Die Strukturqualität beschreibt die Möglichkeit des Therapeuten, aufgrund seiner indi-

viduellen Qualifikation, im Rahmen seines Arbeitsfeldes und unter Berücksichtigung 

der vorhandenen Infrastruktur qualitativ hochwertige Therapieleistungen zu erbrin-

gen. Die Strukturqualität umfasst insbesondere die organisatorischen, personellen, 

räumlichen und sächlichen Voraussetzungen für das Therapiegeschehen: 

¶ ganztägige Verfügbarkeit 

¶ Meldung von Mitarbeitern 

¶ Einhaltung des MPG, der MPG-Betreiberverordnung, der Unfallverhütungs-

vorschriften durch Leistungserbringer und Mitarbeiter 

¶ Einhaltung der Hygienebestimmungen 

¶ Haftung und Abschluss einer Betriebshaftpflichtversicherung 

¶ gleiche Behandlung der Versicherten 

¶ Durchführung von Behandlungen nur durch qualifiziertes Personal 

¶ Verpflichtung zur Fortbildung 

¶ Regelungen über die Vertretung 

6.5 PROZESSQUALITÄT (§§ 14 FF. DER RAHMENEMPFEHLUNGEN) 
Die Prozessqualität beschreibt die Güte der ablaufenden Therapieprozesse, die der 

Heilmittelerbringer nach den folgenden Vorgaben und Regelungen zu gewährleisten 

hat: 

¶ Kooperation mit dem verordnenden Vertragsarzt (§ 17 der Rahmenempfehlun-

gen) 

¶ Orientierung der Behandlung an der Indikation (bestehend aus Diagnose und 

Leitsymptomatik), am Therapieziel und an der Belastbarkeit des Versicherten 

¶ Anwendung des verordneten Heilmittels  

¶ Behandlung gemäß der Leistungsbeschreibung  

¶ Dokumentation des Behandlungsverlaufs 

Der Heilmittelerbringer hat für jeden behandelten Versicherten eine Verlaufsdoku-

mentation gemäß der Leistungsbeschreibung (Anlage 1 Nummer 8 der Rahmen-

empfehlungen) zu führen und kontinuierlich je Behandlungseinheit fortzuschrei-

ben. Durch § 5 Abs. 8 des Rahmenvertrages sind die Inhalte der Verlaufsdoku-

mentation weiter ergänzt worden 

 

Der Heilmittelerbringer sollte darüber hinaus bereit sein: 

¶ eine Abstimmung des Therapieplans mit anderen an der Behandlung beteiligten 

herbeizuführen 

¶ Patienten und deren Angehörige im Einzelfall zu beraten und 

¶ sich an Case-Managements und an Qualitätszirkeln (insbesondere auch mit Ärz-

ten) zu beteiligen 
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6.6 ERGEBNISQUALITÄT (§ 15 DER RAHMENEMPFEHLUNGEN) 
Ergebnisqualität ist als Zielerreichungsgrad durch Maßnahmen der Heilmittelbehand-

lung zu verstehen. Im Behandlungsverlauf ist das Ergebnis der Heilmittelbehandlung 

anhand der Therapieziele in Abgleich zu den verordneten und durchgeführten Heil-

mittelleistungen regelmäßig zu überprüfen. Zu vergleichen ist die Leitsymptomatik bei 

Beginn der Behandlungsserie mit dem tatsächlich erreichten Zustand am Ende der 

Behandlungsserie unter Berücksichtigung des Therapieziels gemäß der ärztlichen 

Verordnung sowie des Befindens und der Zufriedenheit des Versicherten. 

Und sinnvollerweise wird auch die Ergebnisqualität in der Verlaufsdokumentation 

festgehalten. 

Die Verlaufsdokumentationen sind vom Heilmittelerbringer sicher aufzubewahren und 

zwar bis drei Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Behandlungsserie 

abgeschlossen wurde(aus steuerlichen Gründen kann eine längere Aufbewahrungs-

frist in Frage kommen). 

Das Ergebnis der Feststellung der Ergebnisqualität dürfte auch ein wichtiger Be-

standteil der Mitteilung an den verordnenden Arzt seinen (Rahmenempfehlungen An-

lage 1 Leistungsbeschreibung) 

7 HYGIENE, MEDIZINPRODUKTEGESETZ UND ARBEITSSI-

CHERHEIT 

Diese Teilbereiche des Praxismanagements werden in diesem Leitfaden nur kurso-

risch behandelt, da im selben Hause der Leitfaden Hygiene erarbeitet wurde zu dem 

gleichfalls Schulungen angeboten werden. 

Die wichtigsten Anforderungen im Überblick; für die Herangehensweise können Sie 

sich an den Grundsätzen für das Praxismanagement orientieren. 

7.1 HYGIENEPLAN UND ARBEITSSCHUTZ 
Eine Voraussetzung für die Krankenkassenzulassung ist das Vorliegen eines vom 

gesamten Personal unterschriebenen Hygieneplans, der die Maßnahmen zur Desin-

fektion, Reinigung und Sterilisation sowie zur Ver- und Entsorgung festgelegt; dies 

gilt insbesondere bezogen auf die hygienische Händedesinfektion, die Desinfektion 

der Behandlungsstellen der Instrumente und des gesamten Arbeitsplatzes" (2.3.3 der 

Zulassungsempfehlungen nach § 124 Abs. 4 SGB V). 

Aus den Vorschriften und Normen für diese Teilbereiche können sich noch folgende 

weitere Maßnahmen ergeben: 

¶ Mitarbeiterunterweisung in alle hygienerelevanten Unterlagen 

¶ Herstellerangaben zur Aufbereitung der in der Praxis verwendeten Medizin-

produkte (einschl. Gebrauchsanleitungen und Sicherheitsdatenblättern) 
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¶ Verfahrens- und Arbeitsanweisungen für die Aufbereitung jedes einzelnen In-

struments oder für Instrumentengruppen und jeden Arbeitsschritt der Aufberei-

tung (Muster siehe separate Datei als Anlage zum Handbuch) 

¶ Bestandsverzeichnis nach § 8 MPG 

¶ Sicherheitstechnische Kontrollen bzw. messtechnische Kontrollen gemäß § 6 

MP-Betreiberverordnung müssen durchgeführt und dokumentiert  

¶ Aufbereitungsraum muss die Mindestanforderungen hinsichtlich Ablauforgani-

sation von der unreinen zur reinen Seite erfüllen 

¶ Lagerung des Sterilgutes, d. h. der sterilisierten Instrumente dokumentieren 

¶ vermeiden Sie die Sterilgutlagerung im direkten Umfeld von Spülen und Des-

infektionswannen/-geräten 

¶ die für Aufbereitung verwendeten Geräte (z.B. Desinfektionsgeräte, Reini-

gungsgeräte, Sterilisator, Autoklav) müssen technisch dem Stand der Wissen-

schaft und Technik entsprechen 

 

Es können noch weiter auf Sie zukommen: 

¶ Erlass von Betriebsanweisungen zum Gefahrenschutz, z.B. für Bio- und Ge-

fahrstoffe und entsprechende Unterweisungen 

¶ Sicherheitsdatenblätter bereithalten 

¶ Erste Hilfe organisieren und Ersthelfer vorhalten 

¶ Gefährdungsbeurteilung durchführen, Gefahren beurteilen, erforderliche Maß-

nahmen treffen und Mitarbeiter regelmäßig über Sicherheit und Gesundheits-

schutz bei der Arbeit unterweisen und dies dokumentieren 

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den erwähnten Leitfaden Hygiene und die an-

gebotenen Seminare verwiesen, ebenso auf die Internetseite der Berufsgenossen-

schaft BGW. 

7.2 REINIGUNG UND ABFALLENTSORGUNG 
Für die Reinigung in der podologischen Praxis ist ein Leistungsverzeichnis maßgeb-

lich, welches die Art, die Häufigkeit, den Standard und das zu erreichende Sauber-

keitsziel vorgibt. Die Erreichung der Sauberkeitsziele ist durch den Inhaber der Praxis 

oder einen beauftragten Mitarbeiter regelmäßig festzustellen und zu dokumentieren. 

Durch regelmäßige Kontrollen und gegebenenfalls durchzuführende Maßnahmen ist 

die Erreichung der Sauberkeitsstandards im Tagesverlauf sicherzustellen. 

Der Inhaber der Praxis ermittelt die Art und Menge des in der Praxis anfallenden Ab-

falls. Er stellt geeignete und zugelassene Behälter für die Sammlung und den Trans-

port der Abfälle bereit, sorgt für Ihre Benutzung, veranlasst die Entsorgung und passt 

den Stand der Abfallentsorgung an geänderte Verhältnisse an. 
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7.3 PRAXISBEGEHUNG 
Defekte oder unbrauchbar gewordene Geräte, Vorrichtungen oder Werkzeuge dürfen 

nicht mehr zur Behandlung verwendet werden. Die Mitarbeiter sind zur Meldung an 

den Inhaber der Praxis verpflichtet. Dieser veranlasst die Instandsetzung oder den 

Ersatz, soweit dies erforderlich ist. 

Der Inhaber der Praxis oder ein verantwortlicher Mitarbeiter führen einmal monatlich 

eine Begehung, auch aus der Sicht eines Kunden oder Patienten, auf offensichtliche 

Beschädigungen, notwendige Schönheitsreparaturen, Instandsetzungsbedarf oder 

Unzulänglichkeiten der Praxis durch und veranlassen Maßnahmen zu deren Beseiti-

gung. Die Begehung und deren Ergebnis werden in Schriftform niedergelegt und im 

Praxisordner aufbewahrt. 

8 MANAGEMENTPROZESSE 

8.1 FÜHRUNG DER KUNDENUNTERLAGEN 
Schon für die Zulassung der Praxis wird eine Patientendokumentation gefordert, die 

in den Rahmenempfehlungen weiter konkretisiert wird (§ 5 Abs. 7, § 14, Anlage 1 Nr. 

8 der Rahmenempfehlungen) 

Beim ersten Kundenkontakt und noch vor der ersten Behandlung wird für jeden Kun-

den in Papierform oder elektronisch eine Akte angelegt. Diese Akte enthält folgende 

für die Behandlung, die Abrechnung und die Dokumentation und Kommunikation be-

nötigten Angaben: 

¶ Name 

¶ Vorname 

¶ Geburtsdatum 

¶ Anschrift 

¶ Krankenversicherung/Kostenträger 

¶ Telefonnummer (wenn vorhanden, freiwillige Angabe) 

¶ E-Mail-Adresse (wenn vorhanden, freiwillige Angabe) 

¶ Behandelnder Arzt mit Anschrift und Telefonnummer 

¶ Befund der Eingangsanamnese 

¶ Ärztliche Verordnungen, ärztliche Behandlungshinweise 

¶ durchgeführte Behandlungen und deren Ergebnisse 

¶ Verlaufsdokumentation im Sinne von Nummer 8. der Leistungsbeschreibung 

zu den Rahmenempfehlungen und § 5 Abs. 8 des Rahmenvertrages (u.a.je 

Therapieeinheit, erbrachte Leistungen, Besonderheiten bei der Durchführung 

und Reaktion des Patienten, Angaben über verwendetes Material, Leistungen 

im Einzelnen, Therapeut) 

¶ Berichte an den behandelnden/verordnenden Arzt 

¶ Fotodokumentation (soweit angefertigt) 

¶ abgestimmte Folgetermine 
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¶ weitere Angaben, die sich aus dem Patientenrechtegesetz ergeben 

Die Akte ist auf dem Laufenden zu halten, Eintragungen und Vervollständigungen 

haben in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit der Behandlung zu erfol-

gen(d.h. im Regelfall sofort nach der Behandlung). 

Die Akten sind vertraulich zu behandeln und durch geeignete Vorkehrungen vor dem 

Zugriff und der Einsicht durch unbefugte Dritte zu sichern, z.B. durch Aufbewahrung 

in einem verschließbaren Schrank, Passwörter usw. 

8.2 TERMINPLANUNG 
Der Praxisinhaber sollte jeweils am Monatsanfang für den Zeitraum der folgenden 

drei Monate in Monatsabschnitten die einsetzbaren Personalressourcen unter Be-

rücksichtigung der Randbedingungen festlegen. Er berücksichtigt z.B. vereinbarte Ar-

beitszeiten, Pausen, Urlaube, sonstige geplante Abwesenheiten, Beginn und Ende 

der Praxisöffnungszeiten, Fortbildungen, Sonderzeiten für mobilen Einsatz usw.  

Das ist der Rahmen für die zu vergebenden Behandlungszeiten.  

Er verwendet dazu einen Kalender oder eine andere geeignete Übersicht in Papier-

form oder als elektronische Lösung. 

Er hält diesen Plan aktuell und trifft bei eintretenden kundenwirksamen Änderungen 

die notwendigen Vorkehrungen und Maßnahmen. 

8.3 TERMINVERGABE 
Bei der Terminvergabe ist der voraussichtliche Zeitbedarf für Vorbereitung, Behand-

lung, Beratung, Nachbereitung und kaufmännischen Abwicklung abzuschätzen und 

zu berücksichtigen, damit die gegebenen Behandlungszeiten optimal genutzt werden 

können. Pauschale Zeitvorgaben je Kunden sind nicht tunlich. 

Nach Beendigung der Behandlung ist anzustreben, sofort einen oder mehrere neue 

Folgetermin zu vereinbaren. 

Der persönlich anwesende Kunde erhält einen Merkzettel mit dem Folgetermin. 

Die Terminvergaben werden in den aus der Terminplanung generierten Kalender ein-

getragen. 

Die Eintragungen sind auf dem aktuellen Stand zu halten. Terminänderungen oder 

Terminabsagen sind sofort einzutragen. 

Bei Terminabsagen ist die Vereinbarung eines neuen Termins anzustreben. 

Zur Ermittlung der Kundenanforderungen kann es sinnvoll sein, die von den Kunden 

gewünschten Termine (Wochentage, Tageszeiten) mit den Zeitangeboten der Praxis 

zu vergleichen, um eine Anpassung oder Veränderung herbeizuführen. 
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8.4 WARENVERKAUF UND BESCHAFFUNG  
Es werden nur Produkte eingekauft, die den Normen und den Ansprüchen einer qua-

litativen Fußpflege entsprechen. Die Menge der einzukaufenden Produkte orientiert 

sich dabei an dem zu erwartenden Absatz.  

Für die Auswahl der geeigneten Lieferanten sind die Kriterien Liefertreue (Liefererfül-

lung), Qualität und Mengeneinhaltung der gelieferten Ware und Termineinhaltung 

von Bedeutung.  

Anhand dieser Kriterien ist es möglich, ein ordentliches und optimiertes Bestandsma-

nagement zu gewährleisten und die Waren den Kunden in ausreichender Menge vor-

zuhalten. 

Durch die Wareneingangskontrolle wird im Detail geprüft, ob die Lieferung alle Anfor-

derungen erfüllt. Der Wareneingang wird entweder über ein Wareneingangsbuch o-

der über eine entsprechende Software zeitnah überprüft und dokumentiert. Folgen-

des wird hierbei überprüft: 

¶ Mengenprüfung des Wareneingangs anhand der Bestellliste 

¶ Überprüfung der Qualität und einwandfreien Beschaffenheit der gelieferten 

Waren 

¶ Einhaltung der vereinbarten Liefertermine, Versand- und Verpackungsverein-

barungen 

¶ Überprüfung der Haltbarkeit der gelieferten Waren 

¶ Lieferscheine mit Unterschrift und Eingangsdatum versehen 

¶ Waren mit Verkaufspreis auszeichnen und im Verkaufsraum platzieren bzw. 

im Lagerraum aufbewahren.  

Der eingekaufte Warenbestand ist ein wichtiger Faktor für die Liquiditätsplanung. 

Hier kann ermittelt werden, wie viel Geld im Warenlager gebunden ist. Der Warenbe-

stand bzw. die für die Kunden zum Verkauf bereitgehaltenen Produkte richten sich 

nach den zu erwartenden Umsatzzahlen bzw. ergeben sich aus den bekannten Ver-

kaufsmengen der Vormonate. Folgendes wird dabei beachtet: 

¶ Ermittlung des Warenbestandes bei Bedarf und immer am Monatsende 

¶ ggf. Warenbestellung in ausreichender Menge  

¶ Monatliche Überprüfung des Haltbarkeitsdatums der Produkte evtl. Aussortie-

rung von abgelaufen Produkten bzw. Preisreduktion von Produkten, die das 

Haltbarkeitsdatum bald erreichen 

Reklamationen und Lieferrückstände werden im Wareneingangsbuch in Papierform 

oder elektronisch dokumentiert und der nächste Kontrolltermin festgelegt und notiert.  

Falschlieferung, beschädigte und defekte Ware wird unter Einhaltung der gesetzli-

chen Fristen (HGB) beim Lieferanten reklamiert und ggf. umgehend an den Lieferan-

ten zurückgesandt. 

Im Wareneingangsbuch werden folgende Angaben festgehalten: 
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Laufende Nr., Belegnummer, Lieferdatum, Lieferant und Lieferscheinnummer, Wa-

renart, Mängel und Beanstandungen, Rechnungsbetrag getrennt nach Warenwert 

und sonstigen Kosten, Umsatzsteuersatz, enthaltene Vorsteuer, Abzüge, Zahlungs-

vermerk. 

8.5 LAGERHALTUNG 
Die Lagerhaltung der eingekauften Waren erfolgt gemäß den gesetzlichen Bestim-

mungen. Besonderes Augenmerk dient der Lagerung von Ăfreiverkªuflichenñ Arznei-

mitteln nach § 44 Arzneimittelgesetz, AMG. Die Lagerung der freiverkäuflichen Arz-

neimittel erfolgt sachgerecht und unter Einhaltung der vorgeschriebenen Lagertem-

peratur. 

Die Lagerbestände werden in einem verschließbaren Raum oder einem verschließ-

baren Schrank nach Produkten beziehungsweise Produktgruppen geordnet aufbe-

wahrt. 

Für jedes Produkt wird in Papierform oder elektronisch ein Bestandsverzeichnis mit 

folgenden Angaben geführt: 

Datum, Anfangsbestand Produkte, Anfangsbestand Wert, Zugang und Herkunft, Zu-

gangswert, Abgang und Verbleib, Abgangswert, Endbestand Produkte und Werte. 

Für jedes einzelne Produkt wird ein Mindestbestand definiert, sobald dieser erreicht 

ist, wird geprüft, ob eine neue Bestellung ausgelöst werden muss. 

Die Bestandsverzeichnisse werden zusammengefasst verwaltet. 

9 KASSENWESEN UND GESCHÄFTSJOURNAL 

Vorbemerkung: 

Selbstzahler in Podologiepraxen zahlen nahezu ausschließlich in bar. Eine gewis-

senhafte, genaue und zeitnahe Führung des Kassenwesens entspricht nicht nur den 

kaufmännischen und steuerlichen Vorgaben und vermeidet Probleme bei den Be-

triebsprüfungen der Finanzbehörden, sondern ist auch notwendig, um die finanzielle 

und betriebswirtschaftliche Situation der Praxis beurteilen zu können. 

Die folgenden Prozessschritte orientieren sich an dem vom Bundesminister für Wirt-

schaft herausgegebenen Hilfen für Unternehmen und gehen davon aus, dass es sich 

um Kleinunternehmen handelt, denen eine einfache Buchführung zugestanden wird 

(Kleinunternehmer gelten nicht als Kaufleute, sind nicht im Handelsregister eingetra-

gen und die Grenzen von 600.000 ú Umsatz p.a. und Gewinn aus Gewerbebetrieb 

von 60.000 ú p.a. werden nicht ¿berschritten). Im Zweifelsfall befragen Sie Ihren 

Steuerberater. 

Da Podologie seit dem Jahre 2002 als nichtakademischer Heilberuf anerkannt ist, 

entfällt die Umsatzsteuerpflicht(Mehrwertsteuer) auf ärztlich verordnete podologische 

Leistungen. Mehrwertsteuerpflichtig sind allerdings der Verkauf von Waren sowie alle 



 

Leitfaden Praxismanagement Podologie 

25 

 

Leistungen, für die keine ärztliche Verordnung vorliegt. Es kann die Kleinunterneh-

merregelung in Frage kommen, wenn für diesen Geschäftszweig der Umsatz von 

17.500ú jªhrlich nicht ¿berschritten wird. 

Der Mehrwertsteuersatz beträgt zurzeit 19 %.  

Kassenführung und Kassenbuch/Kassenbericht 

Kassenführung und Kassenbuch sind zwar nicht gesetzlich geregelt, gleichwohl sind 

aus den allgemeinen Buchführungsgrundsätzen die folgenden Regeln dazu abgelei-

tet worden: 

¶ laufende, vollständige, richtige Eintragungen chronologisch geordnet 

¶ keine Überschreibungen, keine Radierungen 

¶ tagesgenaue tägliche Aufzeichnung und täglicher Abschluss 

¶ jederzeitige Kassensturzfähigkeit 

¶ alle Belege sind aufzubewahren 

¶ jeder einzelne Umsatz mit jedem einzelnen Kunden ist aufzuzeichnen 

Ein handelsübliches Kassenbuch/ ein Kassenbericht und Eintragungen und Abflüsse 

nach den vorgenannten Grundsätzen dürften genügen. 

Unklarheiten und Zweifelsfragen sollten Sie mit Ihrem Steuerberater klären 

9.1 KASSENÜBERGABE 
Soweit die Kasse nicht sowieso immer von ein und demselben Mitarbeiter geführt 

wird, wird bei einem Wechsel des kassenführenden Mitarbeiters eine Übergabe der 

Art vorgenommen, dass abgebender und übernehmender Mitarbeiter gemeinsam 

den Kassenbestand feststellen und die ordnungsgemäße Übergabe in der entspre-

chenden Zeile des Kassenbuches durch Angabe von Handzeichen, Datum und Uhr-

zeit bestätigen.   

10 PRÜFUNG UND ABRECHNUNG DER HEILMITTELVERORD-

NUNG 

Im Jahre 2009 hat das Bundessozialgericht entschieden, dass die Heilmittelerbringer 

die ärztlichen Verordnungen auf Ihre Konsistenz in Bezug auf die Heilmittelrichtlinien 

zu überprüfen haben. Unstimmigkeiten entbinden die Krankenkassen von der Leis-

tungspflicht, gehen somit zu Ihren Lasten. 

Den Rahmenempfehlungen wurde daher zum 1.11.2011 eine Anlage 3 "Notwendige 

Angaben auf Podologische Verordnungen" angefügt, die zum 01.10.2016 aktualisiert 

wurde. Das betrifft in erster Linie den ICD-Schlüssel. 

Die Anlage 3 in der Fassung vom 01.01.2016 finden Sie als Anlage zu diesem Leitfa-

den. 
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Nach einer Vereinbarung zwischen den Krankenkassen und den Ärzteverbänden än-

dert sich der Vordruck Nummer 13 für die Verordnung von Heilmitteln zum 01.01.17. 

Es wird ein zweites Feld für den ICD-10-Code aufgenommen. Die Änderung dürfte 

für die Podologie unbeachtlich sein. Da eine rechtzeitige allgemeine Einführung des 

neuen Vordrucks nicht möglich war, kann, nach allem was wir wissen, dass bisherige 

Formular für Abrechnungen bis 30.06.17 noch weiterverwendet werden. 

Auch die zwischen Krankenkassen und Ärzten vereinbarte Anwendung einer zertifi-

zierten Software zur Ausstellung von Heilmittelverordnungen (damit schon von ärztli-

cher Seite aus eine ordnungsgemäße Ausfüllung gewährleistet wird) kann nicht frist-

gemäß zum 01.01.17 umgesetzt werden. Zurzeit gilt eine Umstellungsfrist bis 31.03. 

2017. 

Wegen der Einzelheiten wird auf weitere Informationen der Verbände verwiesen. 

11 GESCHÄFTSPROZESSE 

Die Durchführung einer podologischen Behandlungsmaßnahme ist nur den dafür ge-

mäß § 124 SGB V qualifizierten Personen gestattet. Hierzu gehören neben dem In-

haber der podologischen Praxis auch freie und angestellte Mitarbeiter, welche die 

Anforderungen gemäß § 124 SGB V erfüllen.  

Die Behandlungen, zu denen die zugelassenen Podologen berechtigt und verpflichtet 

sind, sind ausschließlich in der eigenen Praxis auszuführen, sofern kein Hausbesuch 

verordnet ist (§ 4 Abs. 2 des Rahmenvertrages). Mit der Behandlung ist, sofern nichts 

anderes verordnet ist, innerhalb von 28 Kalendertagen nach Ausstellung der Verord-

nung zu beginnen. 

Als Mitarbeiter gelten auch Personen, die im Rahmen der praktischen Ausbildung im 

Sinne des § 3 Podologengesetzes tätig sind. 

Der Inhaber der podologischen Praxis verpflichtet mit dem Formblatt "Verpflichtungs-

erklärung" jeden Mitarbeiter schriftlich vor Aufnahme seiner Tätigkeit zur Beachtung 

und Einhaltung des Leitfadens. 

Die Verpflichtungserklärungen werden zur Personalakte genommen und auf Dauer 

aufbewahrt. 

 

11.1 WERTSCHÖPFENDE GESCHÄFTSPROZESSE  
Die podologischen Leistungen und Behandlungen sind nach dem anerkannten Stand 

der medizinischen Erkenntnisse zu erbringen. 

Sie finden unter der Verantwortung des Inhabers der Praxis statt.  

Für den reibungslosen und konzentrierten Behandlungsablauf ist es empfehlenswert, 

sich an bestimmten Arbeitsabläufen zu orientieren. Der Ablauf der Behandlung wird 
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dadurch sicherer und effizienter. Festgelegte und strukturierte Abläufe sind die 

Grundlage für eine gleichbleibende Qualität und können somit maßgeblich zur Kun-

denzufriedenheit und letztendlich zur Kundenbindung beitragen. Soweit zur Siche-

rung des allgemeinen Standards und zur Qualitätssicherung erforderlich, sind zu ein-

zelnen Teilbereichen besondere Betriebs-, Arbeits- oder Verfahrensanweisungen von 

Ihnen zu erlassen. Einige Muster finden Sie im Anhang. 

11.2 VORBEREITUNG UND NACHSORGE DES ARBEITSPLATZES 
Die regelgerechte und gründliche Vorbereitung und Nachsorge des Arbeitsplatzes ist 

neben dem strukturierten Behandlungsablauf ein wesentlicher Faktor des rationellen 

und qualitätsgerechten Arbeitens. Das Einhalten von Hygienerichtlinien ist dabei un-

abdingbar, siehe Hygienehandbuch. 

Die Vorbereitung des Arbeitsplatzes erfolgt nach der beispielhaft beigefügten Ar-

beitsanweisung Vorbereitung des Arbeitsplatzes. 

11.3 KUNDENANNAHME 
Sobald der Kunde in der Praxis erscheint, sind die unterschiedlichsten Prozesse oder 

Teilprozesse die Folge. Es ist nach der beispielhaft beigefügten Arbeitsanweisung 

Kundenannahme vorzugehen. 

11.4 ALLGEMEINE UND INDIVIDUELLE BERATUNG 
Die Beratung, Schulung und Information ist neben der praktischen Durchführung der 

Maßnahmen ein wichtiges Element des Behandlungsablaufes. Die nach § 125 SGB 

V Abs. 2 geforderte Beratung ist somit auch Teil der Heilbehandlung.  

Neben der Information über die Ziele und Wirkungen des Behandlungsverlaufes wird 

vor allem das eigenverantwortliche gesundheitsgerechte Verhalten des Kunden un-

terstützt und gefördert. Die Schulung, Beratung und Information wird für den Kunden 

in einfacher und verständlicher Form durchgeführt. Die Beratung beinhaltet: 

¶ Beratung zu Schuhwerk, Strümpfen oder Verbänden 

¶ eine Unterweisung in der sachgerechten und eigenständigen Durchführung 

der Fuß-, Haut-, und Nagelpflege 

¶ die Vermittlung von Wissen über Verhaltensmaßregeln, um Fußverletzungen 

und Folgeschäden zu vermeiden 

¶ Individuelle Beratung zu den spezifischen Fußleiden und pathologischen Ver-

änderungen der Füße des einzelnen Kunden 

¶ Beratung zu spezifischen Grunderkrankungen, wie z.B. Diabetes 

¶ Beratung zu Therapiemöglichkeiten 

¶ Kontaktherstellung zu anderen Berufsgruppen und Spezialisten, wie Diabeto-

logen, Krankengymnasten, Ergotherapeuten usw. 

¶ Beratung zu Fußpflegeprodukten 
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Wichtige Kernpunkte des Beratungsgespräches werden wie die Behandlungsmaß-

nahmen in den Kundenunterlagen dokumentiert. 

Durch das Beratungsgespräch können auch wichtige Informationen über die Kunden-

wünsche ermittelt werden. Somit dient die Beratung auch dem Nebenzweck, den 

Kundenanforderungen besser gerecht zu werden und die Prozesse und Produkte auf 

den Kunden auszurichten. 

11.5 VERKAUF VON FUßPFLEGEPRODUKTEN 
Ausschlaggebend für die Entscheidung, Fußpflegeprodukte zu verkaufen, sollte ein-

zig der Wunsch der Kunden zu deren Erwerb sein. Kunden könnten sich sonst in ei-

ner negativ besetzten Einkaufszwangssituation fühlen, die vermieden werden sollte. 

Auch ist in aller Regel mit dem Verkauf von Produkten kein hoher Zusatzgewinn zu 

erzielen. 

Die Produkte werden durch den Managementprozess Beschaffung eingekauft und im 

Prozess Lagerhaltung verwaltet und bereitgehalten. 

Der Verkauf von Fußpflegeprodukten bzw. assoziativen Produkten des Fußpflegebe-

reiches und freiverkäuflichen Arzneimitteln stellt ein weiteres Dienstleistungsmerkmal 

der Praxis dar. Eine gleichbleibend hohe Qualität der Verkaufsprodukte ist dabei die 

Basis für zufriedene Kunden.  

Die Fußpflegeprodukte und von den Lieferanten bereitgestellte Plakate und andere 

Werbemittel werden in einem Schaufenster, Regal oder einer Vitrine beziehungs-

weise an einem anderen geeigneten Ort der Praxis präsentiert. Zum besseren Ver-

ständnis können sie mit Erläuterungen und Hilfen zum Anwendungsbereich und zur 

Anwendung versehen werden. Die gesetzlich vorgesehene Preisauszeichnung er-

folgt durch Preisschilder neben den Produkten oder eine Preisliste im räumlichen Zu-

sammenhang mit der Präsentation. 

Beim Verkauf von Fußpflegeprodukten gibt der Verkäufer Anleitungen und Hinweise 

zur Anwendung und zur Aufbewahrung und erkundet die Möglichkeiten des Einsat-

zes weiterer Produkte, soweit dies im Gesamtzusammenhang angebracht erscheint. 

Die getätigten Verkäufe sind in das Kassen- und das Warenbestandsbuch einzutra-

gen. Dabei ist zu beachten, dass Verkäufe, anders als im Regelfall die Leistungen 

der podologischen Praxis, dem vollen Umsatzsteuersatz unterliegen. 

12 WERBUNG UND MARKETING   

12.1 KUNDEN- UND SERVICEORIENTIERUNG 
Alle Werbeaktivitäten sind letztendlich zum Scheitern verurteilt, wenn in der Praxis 

nicht eine absolute Kunden-und Serviceorientierung vorherrscht. Der Kunde und 

seine Anliegen haben immer im Mittelpunkt zu stehen." Lösen Sie die Probleme Ihrer 

Kunden "ist das Zauberwort. Wenn jemand gerne kurze Nägel hat, kürzen Sie diese 
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auf das medizinisch verantwortliche Maß, wenn sich jemand über die Ecken beklagt, 

wenden Sie sich mit besonderer Sorgfalt den Ecken zu. Es geht weder darum Recht 

zu haben, noch den Kunden zu belehren, sondern eine geldwerte Dienstleistung im 

Interesse des Kunden zu erbringen. Wenn Sie die Probleme Ihrer Kunden nicht lö-

sen, wird es gerne ein anderer tun. 

12.2 WERBUNG 
Selbstverständlich können Sie als Podologiepraxis Werbung für sich machen. Dies 

bietet sich insbesondere an: 

¶ in der Anfangsphase, um die Praxis und Ihre Leistungen bekanntzumachen 

¶ in einer Schwächephase, wenn weitere Kunden gewonnen werden sollen 

¶ in einer Expansionsphase, wenn an die Auslastung weiterer Kabinen gedacht 

ist 

Bei der Werbung unterliegen Sie gewissen Einschränkungen, was Form und Inhalt 

angeht. Die wichtigsten Einschränkungen ergeben sich aus 

12.2.1 dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 

Unlautere Wettbewerbshandlungen sind nicht zulässig. Unlauter ist die Wettbewerbs-

handlung, wenn Sie geeignet ist, den Wettbewerb zum Nachteil der Mitbewerber, der 

Verbraucher oder der sonstigen Marktteilnehmer spürbar zu beeinträchtigen. Unlau-

ter sind zum Beispiel:  

¶ unwahre Angaben 

¶ unsachlicher Einfluss auf die Verbraucherentscheidung 

¶ Ausnutzung von Angst oder Schwächesituationen 

¶ Herabsetzung eines Mitbewerbers 

¶ Irreführung bei vergleichender Werbung und Ähnliches 

 

12.2.2 dem Gesetz über die Werbung auf dem Gebiet des Heilmittelwesens 

(Heilmittelwerbegesetz) 

Das Heilmittelwerbegesetz enthält eine Reihe von Werbeverboten, die kaum bekannt 

sind: 

Unzulässig ist eine irreführende Werbung. Irreführung liegt insbesondere dann vor, 

wenn   

¶ Behandlungen Wirkungen beigelegt werden, die Sie nicht haben 

¶ fälschlich der Eindruck erweckt wird, dass ein Erfolg mit Sicherheit erwartet 

werden kann oder 

¶ unwahre oder zur Täuschung geeignete Angaben über die Person, Vorbil-

dung, Befähigung oder Erfolge gemacht werden 

 

Die Werbung mit  

¶ der Wiedergabe von Krankengeschichten 
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¶ der bildlichen Darstellung von Veränderungen des menschlichen Körpers oder 

seiner Teile durch Krankheiten, Leiden oder Schäden 

¶ Äußerungen Dritter insbesondere mit Dank-, Anerkennungs-oder Empfeh-

lungsschreiben oder  

ist untersagt, wenn sie missbräuchlicher, abstoßender oder irreführender Weise er-

folgt. 

Durch die Neufassung des Heilmittelwerbegesetzes im Oktober 2012 sind einige 

Werbeverbote entfallen, zum Beispiel das Verbot in Arbeitskleidung zu werben. 

Weitere Einzelheiten können dem Gesetz entnommen werden(http://www.gesetze-

im-internet.de/bundesrecht/heilmwerbg/gesamt.pdf). 

 

12.2.3 dem Rahmenvertrag 

Der Rahmenvertrag legt fest, dass Werbungen für im Rahmen dieses Vertrages zu 

erbringende Leistungen, die gegen das Wettbewerbsrecht oder das Heilmittelwerbe-

gesetz verstoßen, nicht zulässig sind, insbesondere sind zu beachten: 

¶ Werbemaßnahmen des Podologen dürfen sich nicht auf die Leistungspflicht 

der Krankenkasse beziehen (auf eine bestehende Zulassung darf aber hinge-

wiesen werden) 

¶ Eine Zusammenarbeit zwischen den Podologen und Ärzten, die dazu führt, 

dass die freie Wahl des Versicherten unter den Podologen beeinflusst wird, ist 

nicht gestattet 

¶ Die freie Wahl des Versicherten unter den Heilmittelerbringern darf nicht be-

einträchtigt werden 

 

Sofern Mitbewerber gegen Werbeeinschränkungen verstoßen, können Sie möglich-

erweise dagegen vorgehen. Beraten Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrem Verband oder 

einem Rechtsanwalt. 

12.3 POSITIONIERUNG ALS MARKE 
Das Marktumfeld für Podologie wird sich ohne Zweifel in den nächsten Jahren und 

Jahrzehnten wandeln, wie viele andere Geschäftsfelder auch. Wohin die Reise geht, 

ist nicht klar zu erkennen und hängt auch von vielen politischen Entscheidungen ab. 

Die inhabergeführte Alleinpraxis wird immer ihre Berechtigung haben, Finanzen, In-

novationen, Konkurrenz, Demographie Mentalitätswechsel machen allerdings Anpas-

sungsprozesse erforderlich. Kundengewinnung und Kundentreue kann außer durch 

exzellente Qualität und Liebe zum Beruf auch durch Aufbau oder Anlehnung an eine 

starke Marke unterstützt werden. Man geht nicht zur Podologie, sondern zu 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Die nachfolgenden Ausführungen sollen Sie bei der 

Entwicklung Ihrer eigenen Marke unterstützen. 
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12.4 INHABERPERSÖNLICHKEIT UND PRAXISAMBIENTE 
Für den Erfolg einer podologischen Praxis sind in erster Linie die Persönlichkeit des Inhabers 

und die Qualität der erbrachten Dienstleistungen sowie ein gutes Preis-Leistungsverhältnis 

maßgeblich. Dies trägt zum Aufbau eines Kundenstammes bei, der durch Werbung, Marke-

ting und Beziehungspflege erweitert werden kann. 

Da in einer großen Anzahl von Fällen die podologischen Leistungen aufgrund einer 

ärztlichen Verordnung erbracht und abgerechnet werden, spielt hierbei das Preis-

Leistungs-Verhältnis keine ausschlaggebende Rolle. Hier steht im Vordergrund die 

podologische Versorgung, die darauf gerichtet ist, vorhandene Krankheiten oder Lei-

den zu heilen oder zu lindern oder ganz zu verhindern. Um dies zu erreichen, kommt 

es besonders auf das behandelnde Personal, das Ambiente, die Ausstattung und die 

Atmosphäre in der Praxis an, in der die Leistungen erbracht werden. 

Das Praxismanagement stellt daher die Erbringung der Leistungen in einer hohen Qualität, 

mit qualifiziertem Personal, in gut strukturierten und optimierten Abläufen in einer angeneh-

men Umgebung in den Mittelpunkt seiner Aktivitäten. 

12.5 RÄUMLICHKEITEN EINSCHLIEßLICH INFRASTRUKTUR 
Für die Räumlichkeiten und die Infrastruktur einer podologischen Praxis gibt es keine 

ausdrücklichen gesetzlichen Festlegungen, doch sind zwei wichtige Regelungen zu 

beachten: 

Da podologische Praxen Arbeitsstätten sind, gelten die Arbeitsstättenverordnung und 

die Arbeitsstättenrichtlinien. 

Podologen können Ihre Leistungen nur dann mit den gesetzlichen Krankenversiche-

rungen abrechnen, wenn Ihre Praxisausstattung der "Gemeinsame Empfehlungen 

der Spitzenverbände der Krankenkassen gemäß § 124 SBGB V zur einheitlichen An-

wendung der Zulassungsbedingungen nach § 124 Abs. 2 SGB V für Leistungserbrin-

ger von Heilmitteln, die als Dienstleistung an Versicherte abgegeben werden" ent-

spricht.  

Diese Empfehlungen enthalten lediglich eine Mindestausstattung. Beim Aufbau einer 

Praxis ist darauf zu achten, dass mindestens die folgenden Bereiche räumlich be-

rücksichtigt werden: 

¶ Wartebereich 

¶ Bürobereich 

¶ Behandlungsbereich 

¶ Personalbereich 

¶ Warenpräsentationen 

¶ Materiallagerung, Desinfektion, Sterilisation 

¶ Toilette 

Die einzelnen Bereiche sind deutlich zu kennzeichnen und auszuschildern, wenn das 

notwendig ist. 
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Durch die räumliche Anordnung und gegebenenfalls durch technische oder bauliche 

Vorkehrungen ist dafür Sorge zu treffen, dass im Wartebereich und bei der Behand-

lung der Schutz der Persönlichkeit von Kunden und Mitarbeitern und die nötige Dis-

kretion gewahrt werden. 

Eine ausreichende Beleuchtung, Belüftung und Heizung der Räumlichkeiten ist zu 

gewährleisten. 

Wartezeiten und die Behandlung sollen in einer angenehmen persönlichen und 

räumlichen Sphäre erfolgen. Welche einzelnen Gestaltungselemente und Dekoratio-

nen dazu eingesetzt werden, unterliegt dem persönlichen Stil und Geschmack des 

Inhabers der Praxis. Grundlegende Voraussetzungen dafür sind jedenfalls 

¶ ein einwandfreier baulicher und technischer Zustand der Räumlichkeiten, der 

Einrichtungen und des Zubehörs 

¶ hygienische einwandfreie Sauberkeit von Flächen, Mobiliar, Geräten, Materia-

lien und Werkzeugen, die auch im Tagesverlauf beibehalten wird 

¶ Ordnung und Klarheit im äußeren Erscheinungsbild, die auch im Tagesverlauf 

beibehalten werden 

 

Machen Sie Ihren Kunden den Praxisaufenthalt so angenehm wie möglich. 

13 EXPANSION, INNOVATION, KONZENTRATION UND DIFFE-

RENZIERUNG 

13.1 EXPANSION 
In der Betriebswirtschaft kennen wir die sogenannten Skaleneffekte, d.h. Kosten wer-

den auf eine größere Anzahl von Produkten verteilt (podologische Behandlungen 

sind in diesem Sinne Produkte). Wenn es Ihnen gelingt, die Zahl der Behandlungen 

durch die Auslastung einer oder mehrerer weiterer Behandlungskabinen zu erhöhen 

und- was die Regel ist- die Fixkosten relativ konstant bleiben, erreichen Sie eine 

deutliche Rentabilitätsverbesserung. Durch weitere Expansion (Übernahme und Be-

trieb weiterer Praxen) kann der Praxisgewinn erheblich gesteigert werden. 

13.2 INNOVATION 
Innovation kann bedeuten, neue oder Zusatzprodukte zu entwickeln, die neben der 

eigentlichen Podologischen Behandlung dem Bedürfnis nach Gesundheit, Schönheit 

und Wellness entgegenkommen. 

13.3 DIFFERENZIERUNG 
Die Arbeit des Podologen ist wertvoll und auch nur sie wird bezahlt. Überlegen Sie, 

wie Sie sich in Ihrer Praxis auf die werthaltigen Tätigkeiten konzentrieren können und 

andere Aufgaben von Hilfskräften oder Kabinenhilfen erledigen lassen können. Auch 
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kann daran gedacht werden, bestimmte Arbeitsprozesse (Reinigung, Sterilisation der 

Instrumente) auszulagern, sei es an Fremdfirmen oder eigens zu diesem Zweck ge-

gründete Firmen von Praxisinhabern, ähnlich der Abrechnung, die bereits heute 

überwiegend von externen Dienstleistern durchgeführt wird. 

Differenzierung in diesem Zusammenhang bedeutet, für die eigene Praxis eine Rich-

tungsentscheidung zu treffen, sich einem Praxisverbund anzuschließen oder sich 

zum gehobenen Praxissegment hin zu entwickeln. 

Viele dieser Überlegungen sind noch nicht spruchreif, werden aber die Diskussion 

der nächsten Jahre bestimmen 

14 DATENSCHUTZ (§ 14 RAHMENVERTRAG, § 7 RAHMEN-

EMPFEHLUNG) 

Der Datenschutz hat auch in der Podologischen Praxis einen hohen Stellenwert. Die 

Person des Versicherten und dessen Krankheiten unterliegen der Schweigepflicht. 

Es sind die notwendigen technischen und organisatorischen Vorkehrungen dafür zu 

treffen. Der Heilmittelerbringer ist verpflichtet, den Schutz der personenbezogenen 

Daten sicherzustellen und unterliegt der Schweigepflicht. Die Mitarbeiter sind zur Be-

achtung der Schweigepflicht sowie der Datenschutzbestimmungen zu verpflichten. 

Sinnvollerweise verwenden Sie dazu das Muster der Anlage. Die Datenschutzver-

pflichtungen nehmen Sie zu den Personalakten. 

 

15 VERSICHERUNGEN  

Sie sind verpflichtet, für sich, für Ihre Mitarbeiter gegebenenfalls auch für Ihre Vertre-

tungen eine Berufshaftpflichtversicherung abzuschließen. Von Zeit zu Zeit empfiehlt 

sich eine Überprüfung der Konditionen und der Schadenssummen. Auch kann ein 

Vergleichsangebot eines anderen Versicherers hilfreich sein. 

Eine Praxiseinrichtungsversicherung (quasi eine Hausratversicherung für die Praxis) 

sowie eine Praxisausfallversicherung für den Verdienstausfall bei Unfall oder Krank-

heit sind sehr zu empfehlen. 

16 FINANZEN, CONTROLLING UND BERICHTSWESEN 

Sie sollten jederzeit einen Überblick über den finanziellen Status Ihrer Praxis haben. 

Dazu ist es nicht erforderlich, umfangreiche Budgets oder Haushaltspläne zu entwer-

fen, ein geringer Aufwand für Datenerfassung und Auswertung ist in aller Regel aus-

reichend. 

Sie sollten  
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¶ die Zahl Ihrer Stammkundschaft (Personen, die in regelmäßigen Abständen 

Ihre Dienste in Anspruch nehmen) kennen 

¶ die Zahl der von Ihnen durchgeführten Behandlungen, unterteilt nach 

-Podologische Komplexbehandlungen Krankenkasse 

- Podologische Komplexbehandlungen Selbstzahler 

- Fußpflegen 

¶ und die dafür von Ihnen und anderen Mitarbeitern aufgewendete Arbeitszeit 

festhalten  

festhalten und listenmäßig für jeden Arbeitstag für sich und je Mitarbeiter erfassen. 

Aus diesen Listen bilden Sie die Monatssummen der erwirtschafteten Erträge. 

Wenn Sie diese Zahlen mit den entstandenen Kosten vergleichen, so erhalten Sie 

dadurch einen guten Überblick über den finanziellen Zustand Ihres Unternehmens.  

Setzen Sie diese Vergleichsbetrachtung über einen längeren Zeitraum fort, können 

Sie nicht nur die finanzielle Situation erheblich besser beurteilen, Sie erhalten auch 

ein Gespür für positive oder negative Veränderungen und können entsprechend rea-

gieren. 

Die von Ihnen festgehaltenen Zahlen sind eine gute Grundlage für weitere Auswer-

tungen oder Aufzeichnungen, wenn es Schwierigkeiten oder Probleme mit den Fi-

nanzen, der Auslastung oder der Effizienz gibt. 

17 ANWEISUNGEN UND FORMULARE 

Diesem Leitfaden sind als Anlagen einige Musterformulare und die folgenden bei-

spielhaften Anweisungen beigefügt: 

¶ Vorbereitung des Arbeitsplatzes 

¶ Kundenannahme 

Nicht in diesen Leitfaden Praxismanagement wurden die Anweisungen für die fachli-

che Durchführung der Behandlungsmaßnahmen aufgenommen. Die Verantwortung 

des Praxisinhabers dafür bleibt unberührt. Sofern er für diesen Bereich auf Anwei-

sungen verzichtet, sollte bei Bedarf eine einheitliche und einwandfreie Behandlung in 

der Praxis durch alle Mitarbeiter durch Anwendung von Informations- und Unterwei-

sungsnachweisen sichergestellt werden. 
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17.1 ANLAGE 1 ORGANIGRAMM EINER PRAXIS 
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17.2 ANLAGE 2  FORMBLATT ALLGEMEINE UNTERWEISUNG UND VERPFLICH-

TUNGSERKLÄRUNG 

Mitarbeiter 

Name:  

Vorname:  

Unterweiser:  

Ort, Datum:  

Allgemeine Unterweisung und Verpflichtungserklärung 

Die Tätigkeit in unserer podologischen Praxis stellt an Sie und Ihre Fähigkeiten und 

Ihren Einsatz hohe Anforderungen und bringt es mit sich, dass Sie Ihren Aufgaben 

und Tätigkeiten nach vorgegebenen Regeln und Standards nachgehen müssen. Sie 

erhalten Kenntnis von Krankheiten, geschäftlichen und persönlichen Sachverhalten 

und Verhältnissen sowie von weiteren personenbezogenen oder geschäftsbezoge-

nen Umständen und Ereignissen. 

Für die Tätigkeit in unserer podologischen Praxis gilt daher: 

Bei der Tätigkeit in unserer Praxis müssen Sie sich an die Gesetze und an weitere 

Vorschriften, zum Beispiel die Unfallverhütungsvorschriften, halten. 

Praxismanagementsystem 

In unserer Praxis gibt es ein Praxismanagementsystem, das in einem Praxisordner 

dokumentiert ist. Die darin enthaltenen Prozessabläufe, Verfahrensvorschriften, Ver-

haltensweisen und weitere Vorgaben sind für Ihre Tätigkeit bindend. 

Sie sind verpflichtet und bestätigen dies durch Ihre Unterschrift unter diese Verpflich-

tungserklärung, sich mit den Inhalten des Leitfadens vertraut zu machen und Ihre Tä-

tigkeit danach auszurichten. Sofern Sie Zweifel haben oder Ihnen etwas unklar ist, 

müssen sich an den Praxisinhaber oder dem von ihm beauftragten Mitarbeiter wen-

den. 

Verpflichtung zur Wahrung persönlicher und geschäftlicher Informationen, Tat-

sachen und Verhältnissen 

Geheimnisse sind Informationen, Tatsachen oder Sachen, die nur einem begrenzten 

oder abgrenzbaren Personenkreis bekannt sind oder sein sollten. Sofern solche 

Dinge also nicht sowieso jeder weiß oder sie bekannt sind, weil sie zum Beispiel in 

der Zeitung stehen, müssen Sie davon ausgehen, dass es sich um persönliche oder 

geschäftliche Geheimnisse handelt. Sie haben die gesetzliche und vertragliche Ver-

pflichtung, die Ihnen bekannt gewordenen persönlichen und geschäftlichen Informati-

onen, Tatsachen oder Verhältnisse für sich zu behalten und diese Kenntnisse nicht 
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für sich zu verwenden. Sie dürfen Sie nicht an andere weitergeben oder anderen zu-

gänglich machen. 

Wenn Sie dagegen verstoßen, machen Sie sich unter Umständen strafbar und scha-

densersatzpflichtig, ferner müssen Sie mit arbeitsrechtlichen Maßnahmen rechnen. 

Verpflichtung zum Datenschutz und zum Schutz der Sozialdaten 

Sie sind gemäß § 5 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) verpflichtet, das Datenge-

heimnis zu wahren. Nach dieser Vorschrift ist es Ihnen untersagt, personenbezogene 

Daten unbefugt zu verarbeiten oder zu nutzen. Darüber hinaus sind Sie gemäß § 203 

StGB verpflichtet, das Patientengeheimnis zu wahren und keine Informationen unse-

rer Kunden unbefugt preiszugeben. Diese Verpflichtung besteht auch über das Ende 

Ihrer Tätigkeit in unserem Unternehmen hinaus. Wir weisen Sie darauf hin, dass Ver-

stöße gegen das Datengeheimnis nach §§ 43 Abs.2, 44 BDSG und anderen Straf-

vorschriften und Verstöße gegen das Patientengeheimnis nach § 203 StGB mit Frei-

heits- oder Geldstrafe geahndet werden können. Die genannten Vorschriften des 

BDSG (§§ 5, 43 Abs. 2 und 44) sowie § 203 StGB (Auszug) sind nachfolgend abge-

druckt. Ihre sich ggf. aus dem Arbeits- bzw. Dienstvertrag und der Arbeitsordnung er-

gebende allgemeine Geheimhaltungsverpflichtung wird durch diese Erklärung nicht 

berührt.  

Es ist Ihnen nach § 35 SGB I untersagt, unbefugt Sozialdaten zu erheben, zu verar-

beiten oder zu nutzen. Dies sind nach § 67 Abs. 1 SGB X Einzelangaben über per-

sönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürli-

chen Person, die von einer in § 35 SGB I genannten Stelle im Hinblick auf ihre Auf-

gaben nach diesem Gesetzbuch erhoben, verarbeitet oder genutzt werden. Ob die in 

Frage stehende Information schützenswert erscheint oder nicht, ist unbeachtlich. 

Diese Verpflichtung besteht ohne zeitliche Begrenzung und auch nach Beendigung 

Ihrer Tätigkeit fort.  

Verstöße gegen das Sozialgeheimnis können nach §§ 85a SGB X sowie nach ande-

ren Strafvorschriften mit Freiheits- oder Geldstrafe geahndet werden. Die Verletzung 

des Sozialgeheimnisses kann zugleich eine Verletzung arbeits- oder dienstrechtlicher 

Pflichten bedeuten und kann entsprechende Konsequenzen haben. 

Die Vorschriften zum Datenschutz und zu den Sozialdaten sind nachstehend abge-

druckt. 

BDSG § 44 Strafvorschriften 

(1) Wer eine in § 43 Abs. 2 bezeichnete vorsätzliche Handlung gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu 

bereichern oder einen anderen zu schädigen, begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt, Antragsberechtigt sind der Betroffene, die verantwortliche Stelle, der Bundesbeauftragte 

für den Datenschutz und die Aufsichtsbehörde. 

Auszug aus § 203 StGB 

(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein 

Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als 
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1. Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker oder Angehörigem eines anderen Heilberufs, der für die Berufsausübung oder die Füh-

rung der Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte Ausbildung erfordert, (...)anvertraut worden oder sonst bekannt geworden 

ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 

§ 67 Abs. 1 SGB X ï Sozialdaten 

Sozialdaten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen 

Person (Betroffener), die von einer in § 35 des Ersten Buches genannten Stelle im Hinblick auf ihre Aufgaben nach diesem Ge-

setzbuch erhoben, verarbeitet oder genutzt werden. 

§ 35 SGB I ï Sozialgeheimnis 

Jeder hat Anspruch darauf, dass die ihn betreffenden Sozialdaten (§ 67 Abs. 1 Zehntes Buch) von den Leistungsträgern nicht 

unbefugt erhoben, verarbeitet oder genutzt werden (Sozialgeheimnis). Die Wahrung des Sozialgeheimnisses umfasst die Ver-

pflichtung, auch innerhalb des Leistungsträgers sicherzustellen, dass die Sozialdaten nur Befugten zugänglich sind oder nur an 

diese weitergegeben werden. Sozialdaten der Beschäftigten und ihrer Angehörigen dürfen Personen, die Personalentscheidun-

gen treffen oder daran mitwirken können, weder zugänglich sein noch von Zugriffsberechtigten weitergegeben werden. Der An-

spruch richtet sich auch gegen die Verbände der Leistungsträger, die Arbeitsgemeinschaften der Leistungsträger und ihrer Ver-

bände, die Datenstelle der Träger der Rentenversicherung, die in diesem Gesetzbuch genannten öffentlich-rechtlichen Vereini-

gungen, gemeinsame Servicestellen, Integrationsfachdienste, die Künstlersozialkasse, die Deutsche Post AG, soweit sie mit der 

Berechnung oder Auszahlung von Sozialleistungen betraut ist, die Behörden der Zollverwaltung, soweit sie Aufgaben nach § 2 

des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes und § 66 des Zehnten Buches durchführen, die Versicherungsämter und Gemeinde-

behörden sowie die anerkannten Adoptionsvermittlungsstellen (§ 2 Abs. 2 des Adoptionsvermittlungsgesetzes), soweit sie Auf-

gaben nach diesem Gesetzbuch wahrnehmen und die Stellen, die Aufgaben nach § 67c Abs. 3 des Zehnten Buches wahrneh-

men. Die Beschäftigten haben auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit bei den genannten Stellen das Sozialgeheimnis zu wah-

ren. 

§ 85 SGB X ï Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

1. entgegen § 78 Abs. 1 Satz 1 Sozialdaten verarbeitet oder nutzt, wenn die Handlung nicht nach Absatz 2 Nr. 5 geahndet wer-

den kann, 

1a. entgegen § 80 Absatz 2 Satz 2 einen Auftrag nicht richtig, nicht vollständig oder nicht in der vorgeschriebenen Weise erteilt, 

1b. entgegen § 80 Absatz 2 Satz 4 sich nicht vor Beginn der Datenverarbeitung von der Einhaltung der beim Auftragnehmer 

getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen überzeugt, 

2. entgegen § 80 Abs. 4, auch in Verbindung mit § 67d Abs. 4 Satz 2, Sozialdaten anderweitig verarbeitet, nutzt oder länger 

speichert oder 

3. entgegen § 81 Abs. 4 Satz 1 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 4f Abs. 1 Satz 1 oder 2 des Bundesdatenschutzgesetzes, 

diese jeweils auch in Verbindung mit § 4f Abs. 1 Satz 3 und 6 des Bundesdatenschutzgesetzes, einen Beauftragten für den 

Datenschutz nicht oder nicht rechtzeitig bestellt. 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

1. unbefugt Sozialdaten, die nicht allgemein zugänglich sind, erhebt oder verarbeitet, 

2. unbefugt Sozialdaten, die nicht allgemein zugänglich sind, zum Abruf mittels automatisierten Verfahrens bereithält, 

3. unbefugt Sozialdaten, die nicht allgemein zugänglich sind, abruft oder sich oder einem anderen aus automatisierten Verarbei-

tungen oder nicht automatisierten Dateien verschafft, 

4. die Übermittlung von Sozialdaten, die nicht allgemein zugänglich sind, durch unrichtige Angaben erschleicht, 

5. entgegen § 67c Abs. 5 Satz 1 oder § 78 Abs. 1 Satz 1 Sozialdaten für andere Zwecke nutzt, indem er sie an Dritte weitergibt 

oder 

6. entgegen § 83a Satz 1 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht. 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann im Falle des Absatzes 1 mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro, in den Fällen des Ab-

satzes 2 mit einer Geldbuße bis zu dreihunderttausend Euro geahndet werden. Die Geldbuße soll den wirtschaftlichen Vorteil, 

den der Täter aus den Ordnungswidrigkeiten gezogen hat, übersteigen. Reichen die in Satz 1 genannten Beträge hierfür nicht 

aus, so können sie überschritten werden. 

§ 85a SGB X ï Strafvorschriften 

(1) Wer eine in § 85 Abs. 2 bezeichnete vorsätzliche Handlung gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu 

bereichern oder einen anderen zu schädigen, begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. Antragsberechtigt sind der Betroffene, die verantwortliche Stelle, der Bundesbeauftragte 

für den Datenschutz oder der zuständige Landesbeauftragte für den Datenschutz. 

Unterweisungs- und Informationsnachweis 
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Bevor Sie mit bestimmten Aufgaben und Tätigkeiten betraut werden können, sind be-

sondere Informationen oder Unterweisungen erforderlich. Über den Erhalt der Infor-

mationen und die Durchführung der Unterweisungen wird ein schriftlicher Nachweis 

geführt, der zu der Personalakte genommen wird. 

Kenntnisnahme und Verpflichtung 

Ich habe die mir vorgelegte Verpflichtungserklärungen gelesen und verstanden. Ich 

werde Sie beachten. Über die gesetzlichen Bestimmungen des Bundesdatenschutz-

gesetzes wurde ich unterrichtet. Die sich daraus ergebenden Verhaltensvorschriften 

wurden mir mitgeteilt. Meine Verpflichtungen auf das Patientengeheimnis nach § 203 

StGB und auf das Datengeheimnis nach § 5 BDSG habe ich hiermit zur Kenntnis ge-

nommen und verpflichte mich, diese zu wahren. Ich habe ein Exemplar dieser Erklä-

rung erhalten. 

 

Datum, Unterschrift 

17.3 ANLAGE 3 MUSTER ARBEITSANWEISUNG VORBEREITUNG DES ARBEITS-

PLATZES 
 

1. Zweck 

Die gründliche Vorbereitung und Nachsorge des Arbeitsplatzes ist neben dem 

strukturierten Behandlungsablauf ein wesentlicher Faktor des rationellen Arbei-

tens in unserer Praxis. Das Einhalten von Hygienerichtlinien ist dabei unabding-

bar. 

2. Zuständigkeiten 

 Diese Arbeitsanweisung gilt für alle Mitarbeiter die mit der Durchführung von 

podologischen Behandlungsmaßnahmen in der Praxis beauftragt sind. Die 

Kontrolle und Einhaltung unterliegt dem Inhaber der podologischen Praxis. 

Die Durchführung einer podologischen Behandlungsmaßnahme obliegt nur den hierfür 

gemäß § 124 SGB V qualifizierten Personen. Hierzu gehören neben dem Inhaber der 

podologischen Praxis auch freie und angestellte Mitarbeiter, welche die Anforderungen 

gemäß § 124 SGB V erfüllen. 

Als Mitarbeiter gelten auch Personen, die im Rahmen der praktischen Ausbildung im 

Sinne des § 3 Podologengesetzes vom 04.Dezember 2001 tätig sind. 

3. Beschreibung/Ablauf 

Vor Behandlung des ersten Kunden werden die Fräsergeräte mit Staubabsaugung 

bzw. Nassfräsergeräte einer Funktionskontrolle unterzogen. Das Ultraschallgerät wird 
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bereitgestellt und die sterilen Instrumente aus dem Autoklaven in den Arbeitsschrank 

bzw. am Behandlungsplatz auf Tabletts geräumt.  

3.1. Vorbereitung des Instrumententabletts 

Auf einem Tablett mit steril eingepackten Instrumenten sind in der Regel vorhan-

den: 

¶ Kopfschneider 

¶ Eckzange 

¶ Excavator (Tamponstopfer) 

¶ Fissurenfräser 

¶ Onyclean 

¶ Tonnenfräser 

¶ Hornhautfräser 

¶ 1 Paar Handschuhe 

¶ Mundschutz 

¶ Schutzkittel 

 

3.2. Materialien des Arbeitsschrankes 

Im Arbeitsschrank sind in der Regel folgende Materialien für den Behandlungs-

prozess bereit zu halten 

¶ Hartmetallfräser  

¶ Skalpell mit Klinge 

¶ Rosenbohrer 

¶ Hautzange 

¶ Ersatzbestecke 

¶ unsterile Handschuhe 

¶ Pflaster 

¶ Stimmgabel 

¶ Microfilament 

¶ Tiptherm 
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¶ Einmalpapier zur Abdeckung der Beinstützen und des Fußraumes vor 

dem Kunden 

Die Kundenunterlagen werden in der Reihenfolge der Terminplanung des Tages 

bereitgelegt  

3.3. Arbeitsschritte vor Beginn der Behandlung 

¶ Bereitlegen der notwendigen Pflegeartikel, wie Desinfektionsmittel, Fußpflege-

mittel, Hornhautweicher, Einmalpapiertücher  

¶ Mundschutz, Handschuhe bereitlegen, Schutzkittel 

¶ Instrumententablett auflegen (Die Instrumente werden erst kurz vor Gebrauch 

aus der Sterilisationsfolie genommen) 

¶ Nicht benötigte Instrumente bleiben in der Sterilisationsfolie (Nicht benötigte In-

strumente, die offen im Arbeitsbereich gelegen haben, werden als unsteril an-

gesehen und wiederaufbereitet ( evtl. verunreinigt mit Schleifstaub, Pilzsporen) 

¶ Kundenunterlagen und Anamnesebogen werden beigezogen 

¶ Aufnahme oder Aktualisierung der Krankengeschichte und Anamnese  

¶ Rückfrage zu Ergebnissen oder Folgen der letzten Behandlung 

¶ Behandlungsstuhl, Fußstütze mit Einmalpapiertuch abdecken 

¶ Kunde in den Behandlungsraum/-Kabine bitten, Beurteilung der Füße  

 

¶ Kunde wird auf den Behandlungsstuhl gebeten, eventuell bereitstellen von Auf-

tritthilfen, Überprüfen des bequemen Sitzens des Kunden 

 

 

¶ Instrumentarium, welches mit Sicherheit benutzt wird, wird aus der Sterilisati-

onsfolie genommen. Zusammenstellung des Instrumentariums ist hierbei indi-

viduell von der Behandlung des Kunden abhängig (Vermerk des benutzen In-

strumentariums in den Kundenunterlagen soweit dies zum Verständnis der 

Krankengeschichte oder der Behandlung erforderlich) 

Diese Anweisung gilt ab: 

 

Datum, Unterschrift 
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17.4 ANLAGE 4 MUSTER ARBEITSANWEISUNG KUNDENANNAHME 
Ablaufdiagramm 

Terminplaner und/

oder Praxissoftware

neuer

  Kunde?

Kunde 

betritt die 

Praxis

¶Kontrolle:

- Terminplan

- ggf. Heilmittelverordnung

¶Kundenbefragungsbogen

¶Anlegen Kundendatei

¶Kontrolle:

- Terminplan

- ggf. Heilmittelverordnung

¶Aufruf Kundendatei

Direkte

Behandlung

Behandlungs

beginn

Kunde im 

Wartebereich

ja nein

ja nein

Kundenbefragungs-

bogen

Ablauf der Kundenannahme

Dokumente/VA

Heilmittelverordnung

Ablauf

VA Heilmittelverord-

nung

Legende
Legende

Start Prozedur Entscheidung Ende
Dokument

Kundendatei

VA Kundendatei

1. Zweck 

Diese Verfahrensanweisung beschreibt den Ablauf der Kundenannahme in un-

serer Praxis bis zum Beginn der podologischen Behandlung. Der Empfang und 

die Annahme vermitteln dem Kunden einen ersten Eindruck von unserer Praxis. 

Die freundliche Kontaktaufnahme ist die erste ĂVisitenkarteñ und der Grundstein 

für eine langfristige Kundenbindung. Mit dieser Anweisung soll ein strukturiertes 

Vorgehen bei der Kundenannahme sichergestellt werden. 

2. Zuständigkeiten 

Diese Anweisung gilt für alle Mitarbeiter die mit der Durchführung von podologi-

schen Behandlungsmaßnahmen in der Praxis beauftragt sind. Die Kontrolle und 

Einhaltung dieser Anweisung unterliegt dem Inhaber der podologischen Praxis. 
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Die Durchführung einer podologischen Behandlungsmaßnahme obliegt nur den hierfür 

gemäß § 124 SGB V qualifizierten Personen. Hierzu gehören neben dem Inhaber der 

podologischen Praxis auch freie und angestellte Mitarbeiter, welche die Anforderungen 

gemäß § 124 SGB V erfüllen. 

Als Mitarbeiter gelten auch Personen, die im Rahmen der praktischen Ausbildung im 

Sinne des § 3 Podologengesetzes vom 04.Dezember 2001 tätig sind. 

3. Beschreibung/Ablauf 

3.1. Kunde betritt die Praxis und wird vom Podologen empfangen. Hierbei 

ist folgendes zu berücksichtigen: 

¶ bei laufender Behandlung wird diese kurz unterbrochen (Kundeninfor-

mation) um den nächsten Kunden zu empfangen 

¶ bei Unterbrechung der Behandlung und Empfang des nächsten Kun-

den sind die Hygienerichtlinien einzuhalten  

¶ Unterscheidung des nächsten Kunden in Neukunde oder bereits in Be-

handlung befindlicher Kunde  

3.2. Überprüfung des Termins im Terminplan, Neukunde erhält zum Aus-

füllen einmalig einen Kundenbefragungsbogen. Bei bekannten Kun-

den wird die Kundendatei aufgerufen, bei Neukunden wird diese an-

gelegt. Bei Bedarf Überprüfung der vorhandenen Heilmittelverord-

nung. 

3.3. Kann der Kunde direkt behandelt werden, wird er in den Behandlungs-

raum begleitet. Der Kundenbefragungsbogen wird bei Neukunden für 

die folgende Anamnese entgegengenommen.  

3.4. Ist die laufende Behandlung noch nicht abgeschlossen, wird der Kunde 

zunächst in den Wartebereich geführt und gebeten, Platz zu nehmen. 

Der Neukunde kann während der Wartezeit den Kundenbefragungs-

bogen ausfüllen. Nach Beendigung der laufenden Behandlung, Nach-

sorge und Vorbereitung des Arbeitsplatzes wird der Kunde in den Be-

handlungsraum begleitet und gebeten, auf dem Behandlungsstuhl 

Platz zu nehmen. 
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17.5 ANLAGE 5 MUSTER-FORMBLATT INFORMATIONS- UND UNTERWEI-

SUNGSERKLÄRUNG 
 

Mitarbeiter 

Name:  

Vorname:  

Unterweiser:  

Ort, Datum:  

Inhalt der Information/Unterweisung: 

 

 

 

 

 

 

 

Durchgeführte Arbeitsproben/ angeleitete Arbeiten 

 

 

 

 

Ausgehändigte Unterlagen: 

 

 

Ǐ    Ich habe die Informationen erhalten und verstanden. 

Ǐ    An der Unterweisung habe ich teilgenommen. 

Ǐ    Der Mitarbeiter hat die Arbeitsprobe erfolgreich absolviert. 
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Datum, Unterschrift Mitarbeiter   Unterschrift Verantwort-

licher 

18 ANHÄNGE 

18.1 GESAMTCHECKLISTE PRAXISMANAGEMENT 

Vorschriftenwerk 

Aktivität 

Studium von: 

Zeitpunkt Bearbei-

tung 

Zulassungsempfehlungen nach 

§ 124 SGB V  

Während der Ausbildung, 

spätestens bei der Arbeits-

aufnahme 

 

Rahmenempfehlungen Podolo-

gische Therapie 

Während der Ausbildung, 

spätestens bei der Arbeits-

aufnahme 

 

Anlage 1 Leistungsbeschrei-

bung Podologische Therapie 

Während der Ausbildung, 

spätestens bei der Arbeits-

aufnahme 

 

Anlage 2 Fortbildung Podologi-

sche Therapie 

Während der Ausbildung, 

spätestens bei der Arbeits-

aufnahme 

 

Anlage 3 Notwendige Angaben 

auf Podologischen Verordnun-

gen 

Während der Ausbildung, 

spätestens bei der Arbeits-

aufnahme 

 

Rahmenvertrag zur Versorgung 

mit Podologischen Leistungen 

Während der Ausbildung, 

spätestens bei der Arbeits-

aufnahme 

 

Anlage 1 Anerkenntniserklärung Während der Ausbildung, 

spätestens bei der Arbeits-

aufnahme 

 

Anlage 2 Vergütung Während der Ausbildung, 

spätestens bei der Arbeits-

aufnahme 

 

Hygieneverordnung des jeweili-

gen Bundeslandes 

Während der Ausbildung, 

spätestens bei der Arbeits-

aufnahme 
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Medizinproduktegesetz und Me-

dizinproduktebetreiber-Verord-

nung 

Während der Ausbildung, 

spätestens bei der Arbeits-

aufnahme 

 

Leitfaden Praxismanagement Während der Ausbildung, 

spätestens bei der Arbeits-

aufnahme 

 

 

Organisation 

Aktivität Zeitpunkt Bearbei-

tung 

Aufgaben und Zuständigkeiten 

festlegen, Praxisorganigramm an-

fertigen 

Arbeitsaufnahme  

Aktualisierung des Praxisorgani-

gramms 

Bei Bedarf  

Anlage eines Praxisordners Arbeitsaufnahme  

Datensicherung des Praxisordners Regelmäßig, zum Bei-

spiel wöchentlich 

 

Aktualisierung des Praxisordners Bei Bedarf  

Information der Mitarbeiter über 

Veränderungen 

Bei Bedarf  

Ausarbeitung von Prozessbe-

schreibungen und fachlichen An-

weisungen 

Bei Bedarf  

Anlegung und Abarbeitung einer 

Wiedervorlageliste 

Ständig  

 

Personal 

Aktivität Zeitpunkt Bearbei-

tung 

Personalakte für den Mitarbeiter 

anlegen 

Arbeitsaufnahme  

Arbeitsvertrag mit dem Mitarbeiter 

abschließen 

Arbeitsaufnahme  
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Verpflichtungserklärung ein-

schließlich der Verpflichtung zum 

Datenschutz aufnehmen 

Arbeitsaufnahme  

Anmeldung zur Sozialversiche-

rung veranlassen 

Arbeitsaufnahme  

Information-Unterweisungserklä-

rungen aufnehmen 

Bei Bedarf  

Personalliste erstellen und aktua-

lisieren 

Bei Bedarf  

Stand der Fortbildungspunkte er-

mitteln und entsprechende Über-

sicht erstellen bzw. fortschreiben 

Vierteljährlich  

Fortbildung planen Vierteljährlich  

Besuch von Fortbildungsveran-

staltungen veranlassen 

Bei Bedarf  

Fortbildungsnachweise registrie-

ren und zu den Personalakten 

nehmen 

Bei Bedarf  

Erforderliche Sach- und Fach-

kunde (z.B.MPG, Hygiene) der 

Mitarbeiter herstellen und doku-

mentieren 

Bei Bedarf  

Meldungswechsel der fachlichen 

Leitung und Neuantrag Zulassung 

Bei Bedarf  

Meldung der Beschäftigung von 

Mitarbeitern 

Bei Bedarf  

Mitteilung zulassungsrelevanter 

Personalveränderungen 

Bei Bedarf  

Mitteilung des Vertreters bei Bedarf  

Genehmigung von Vertretungen 

für länger als sechs Monate 

Sechs Wochen im 

Voraus beantragen 

 

Durchführung regelmäßiger Mitar-

beiterbesprechungen 

Alle 14 Tage  

Praktikumsvertrag mit der Podolo-

gieschule abschließen 

bei Bedarf  
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Meldung der Praktikantenbe-

schäftigung an die zulassende 

Stelle vor Arbeitsaufnahme mit 

Kopie des Zuweisungsschreibens 

der Podologieschule 

bei Bedarf  

Sicherstellung und Dokumenta-

tion der Aufsicht des Praktikanten 

durch einen therapeutischen Mit-

arbeiter 

bei Bedarf  

 

Bestandteile der Podologischen Komplexbehandlung 

Aktivität Zeit-

punkt 

Be-

ar-

bei-

tung 

Hilfe beim An-und ausziehen der Fußbeklei-

dung, bei der Platzierung des Patienten, beim 

Fußbad 

Vor der Be-

handlung 

 

Individueller Behandlungsplan Zu Beginn der 

Behandlung 

 

Behandlungsdurchführung: 

Einhaltung der Regelbehandlungszeit (40-50 

Minuten) durch Behandler und befähigtes 

Hilfspersonal, Zeiten dokumentieren 

Je Behandlung  

Kontrolle der Schuhe und gegebenenfalls der 

Einlagen 

Je Behandlung  

Desinfektion der Füße Vor und nach 

jeder Behand-

lung 

 

Arbeitsplatz und Instrumentarium reinigen, 

desinfizieren und gegebenenfalls sterilisieren 

Nach jeder Be-

handlung 

 

Information, Beratung und Schulung des Pati-

enten bzw. seiner Bezugsperson 

Bei der Behand-

lung 

 

Unterweisung in der Nagelpflege sowie die 

Vermittlung von Verhaltensmaßregeln 

Bei der Behand-

lung  

 

Verlaufsdokumentation Unmittelbar 

nach der Be-

handlung 
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Mitteilung an den verordnenden Arzt Am Ende der 

Behandlungs-

serie 

 

Terminvereinbarungen Nach der Be-

handlung 

 

 

Qualitätssicherung, Hygiene und Arbeitsschutz 

Aktivität Zeit-

punkt 

Be-

ar-

bei-

tung 

Auswertung und Abstellung von Kundenbe-

schwerden 

Bei Bedarf  

Durchführung und Auswertung von Kundenbe-

fragungen 

Jährlich, bzw. 

bei Bedarf 

 

Ganztägige Verfügbarkeit (außer Urlaub, 

Krankheit und Hausbesuche) 

Jederzeit  

Einhaltung des Medizinproduktegesetzes Jederzeit  

Abschluss einer Betriebshaftpflichtversiche-

rung 

Vor Zulassung  

Gleiche Behandlung der Versicherten Jederzeit  

Durchführung von Behandlungen nur durch 

qualifiziertes Personal 

Ständig  

Kooperation mit dem Vertragsarzt Ständig  

Orientierung der Behandlung an der Indikation Ständig  

Anwendung des verordneten Heilmittels Ständig  

Behandlung gemäß der Leistungsbeschrei-

bung (Anlage 1 der Rahmenempfehlungen) 

Ständig  

Dokumentation des Behandlungsverlaufs Ständig  

Abstimmung des Therapieplans Bei Bedarf  

Beratung von Patienten und deren Angehöri-

gen im Einzelfall 

bei Bedarf  

Beteiligung an Qualitätszirkeln und an Case-

Managements 

Bei Bedarf  
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Abgleich Therapieziele mit den Ergebnissen 

der Heilmittelbehandlung 

Ständig  

Sichere Aufbewahrung der Verlaufsdokumen-

tation 

Ständig  

Hygieneplan von allen Mitarbeitern unter-

schrieben 

Vor Zulassung  

Hygieneplan aktualisieren Bei Bedarf  

Weitere Hygienemaßnahmen einschließlich 

Mitarbeiterunterweisung gemäß Leitfaden Hy-

giene 

Bei Bedarf  

Erlass von Betriebsanweisungen zum Gefah-

renschutz und entsprechende Unterweisungen 

Bei Bedarf  

Bereithalten von Sicherheitsdatenblättern Bei Bedarf  

Erste Hilfe organisieren und Ersthelfer vorhal-

ten 

Ständig  

Gefährdungsbeurteilung durchführen, Gefah-

ren beurteilen, erforderliche Maßnahmen tref-

fen Mitarbeiter regelmäßig über Sicherheit und 

Gesundheitsschutz bei der Arbeit unterweisen 

und dies dokumentieren 

Ständig, bei 

Beschäftigung 

von Mitarbei-

tern bzw. bei 

Mitgliedschaft 

in der Berufs-

genossenschaft 

 

Leistungsverzeichnis Reinigung erstellen, Rei-

nigung organisieren, Durchführung überprü-

fen, Leistungsverzeichnis aktualisieren, Reini-

gungsleistung überprüfen 

Bei Bedarf  

Abfallentsorgung organisieren und sicherstel-

len 

Ständig  

Praxisbegehung durchführen und dokumentie-

ren 

Mindestens ein-

mal monatlich 

 

Ausschilderung und Kennzeichnung der räum-

lichen Bereiche 

Vor Arbeitsauf-

nahme, ständig 

 

Datenschutz sicherstellen Ständig  

 

Rechnungswesen und Controlling 
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Aktivität Zeitpunkt Be-

ar-

bei-

tung 

Arbeitszeit- und Terminplanung Monatlich  

Ermittlung der Stammkundschaft Monatlich  

Planbehandlungen ermitteln je Mitarbeiter in Ab-

hängigkeit von Terminplanung und Arbeitszeit 

Monatlich  

Plankosten ermitteln Monatlich  

Feststellung der Zahl der erbrachten Leistungen 

(Podologischen Komplexbehandlungen Kran-

kenkasse, podologische Fußbehandlungen 

Selbstzahler, Fußpflegen) je Arbeitstag und Mit-

arbeiter und Planabgleich 

Ständig  

Monetäre Bewertung der erbrachten Leistungen 

und Vergleich mit den Praxiskosten im selben 

Zeitraum 

Monatlich  

Prüfung der Verordnungen gemäß der Anlage 3 

Notwendige Angaben auf Podologischen Ver-

ordnungen 

Ständig  

Abrechnung der Verordnungen gemäß den Re-

gelungen in § 9 des Rahmenvertrages 

Monatlich  

Kassenführung nach Leitfaden: 

¶ laufende, vollständige, richtige Eintragun-
gen chronologisch geordnet 

¶ keine Überschreibungen, keine Radie-
rungen 

¶ tagesgenaue tägliche Aufzeichnung und 
täglicher Abschluss 

¶ jederzeitige Kassensturzfähigkeit 

¶ alle Belege sind aufzubewahren 

¶ jeder einzelne Umsatz mit jedem einzel-
nen Kunden ist aufzuzeichnen 

 

Ständig  
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18.2 HEILMITTELRICHTLINIE (AUSZUG PODOLOGIE) 
 
 
 

 

Richtlinie 

des Gemeinsamen Bundesausschusses 

über die Verordnung 
von Heilmitteln in der vertragsärztlichen Versorgung 

 

(Heilmittel-Richtlinie/HeilM-RL) 
 
 
 

in der Fassung vom 20. Januar 2011/19. Mai 2011, ver-
öffentlicht im Bundesanzeiger 2011; Nr. 96 (S. 2247) in 

Kraft getreten am 1. Juli 2011 
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§ 33 Sprachtherapie 23 
 

§ 34 Ärztliche Diagnostik bei Stimm-, Sprech-, Sprach- und 
Schluckstörungen 

 

 

23 

G. Maßnahmen der Ergotherapie 26 

§ 35 Grundlagen 26 

§ 36 Motorisch-funktionelle Behandlung 26 

§ 37 Sensomotorisch-perzeptive Behandlung 27 

§ 38 Hirnleistungstraining/neuropsychologisch orientierte Behandlung 27 

§ 39 Psychisch-funktionelle Behandlung 28 

§ 40 Therapieergänzende Maßnahmen 28 

§ 41 Ärztliche Diagnostik bei Maßnahmen der Ergotherapie 28 

A.     Erster Teil - Richtlinientext 
 
 

B.   Allgemeine Grundsätze 
 

 

§ 1   Grundlagen 
 

(1)    Die vo m  G e m e in sa m e n  B u nd e sa u ssch u ss   gemäß  §  92  Absatz  1  
Satz  2 

Nummer 6 u n d  A b s a t z  6   in  Verbindung  mit  §  138  des  Fünften  Buches 
Sozialgesetzbuch (SGB V) beschlossene Richtlinie dient der Sicherung einer 
nach den Regeln der ärztlichen Kunst und unter Berücksichtigung des allgemein 
anerkannten Standes der medizinischen Erkenntnisse ausreichenden, zweckmä-
ßigen und wirtschaftlichen Versorgung der Versicherten mit Heilmitteln. 

 

(2)  Den besonderen Belangen psychisch Kranker,  behinderter  oder  von Behinde-
rung   bedrohter   sowie   chronisch   kranker   Menschen   ist   bei   der Versorgung 
mit Heilmitteln Rechnung zu tragen. 

(3)    1Die Richtlinie ist für die Träger des Gemeinsamen Bundesausschusses, deren 
Mitglieder und Mitgliedskassen, für die Versicherten, für die an der vertragsärzt-
lichen Versorgung teilnehmenden Ärztinnen und Ärzte und ärztlich geleiteten Ein-
richtungen (im Folgenden ĂVertragsärztinnenñ und ĂVertragsärzteñ genannt) so-
wie die weiteren Leistungserbringer verbindlich. 2Die Richtlinie gilt nicht für die 
Verordnung von Heilmitteln durch Vertragszahnärztinnen und Vertragszahnärzte. 

 

(4)    Die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der GKV-Spitzenverband wirken auf 
eine einheitliche Anwendung dieser Richtlinie  und  auf  eine  enge Zusammen-
arbeit zwischen der verordnenden Vertragsärztin oder dem verordnenden Ver-
tragsarzt und der ausführenden Therapeutin oder dem ausführenden Therapeu-
ten hin. 

(5)    1Die Abgabe von Heilmitteln ist Aufgabe der gemäß § 124 SGB V durch die 
Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen zugelassenen Leis-
tungserbringer. 2Die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen 
stellen den Kassenärztlichen Vereinigungen auf Anforderung ein Verzeichnis der 
zugelassenen Leistungserbringer zur Verfügung. 

 

(6)   In den Rahmenempfehlungen über die einheitliche Versorgung mit Heilmitteln 
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und Verträgen nach § 125 SGB V wird der in dieser Richtlinie beschriebene Leis-
tungsrahmen nicht überschritten. 

 

(7)    Die  Krankenkassen  sowie  ihre  Landesverbände  und  Arbeitsgemeinschaften 
stellen den Kassenärztlichen Vereinigungen auf Anforderung Vergütungsverein-
barungen über die mit den nach § 124 SGB V zugelassenen Leistungserbringern 
vereinbarten Leistungen (einschließlich der Regelbehandlungszeiten) zur Verfü-
gung. 

 

(8)  Vertragsärztinnen und Vertragsärzte sowie Krankenkassen haben darauf hinzu-
wirken, dass die Versicherten eigenverantwortlich durch gesundheitsbewusste 
Lebensführung, durch frühzeitige Beteiligung an Vorsorge- und aktive Mitwirkung 
an Behandlungsmaßnahmen dazu beitragen, Krankheiten zu verhindern und de-
ren Verlauf und Folgen zu mildern. 

 

(9)  Vertragsärztinnen  und  Vertragsärzte  sowie  Krankenkassen  haben  die Versi-
cherten darüber aufzuklären, welche Leistungen nicht zu Lasten der Gesetzli-
chen Krankenversicherung verordnet und abgegeben werden können. 

§ 2   Heilmittel 
 

(1)    1Heilmittel sind persönlich zu erbringende medizinische Leistungen. 2Heilmittel 
sind 

 

- die einzelnen Maßnahmen der Physikalischen Therapie (§§ 18 bis 25) 
 

- die einzelnen Maßnahmen der Podologischen Therapie (§ 28 Absatz 4 Num-
mer 1 bis 4) 

 

-die einzelnen Maßnahmen der Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie 
(§§ 31 bis 33) 

 

-  die einzelnen Maßnahmen der Ergotherapie (§§ 36 bis 40) 
 

(2)  1Die Richtlinie regelt die Verordnung von Heilmitteln im Rahmen der vertragsärzt-
lichen Versorgung. 2Die Verordnung von kurortsspezifischen bzw. ortsspezifi-
schen Heilmitteln ist nicht Gegenstand dieser Richtlinie. 

 
 

C.   Grundsätze der Heilmittelverordnung 
 

 

§ 3   Voraussetzungen der Verordnung 
 

(1)    1Die Abgabe von Heilmitteln zu Lasten der gesetzlichen Krankenkassen setzt 
eine Verordnung durch eine Vertragsärztin oder einen Vertragsarzt voraus. 2Die 
Therapeutin oder der Therapeut ist grundsätzlich an die Verordnung gebunden, 
es sei denn im Rahmen dieser Richtlinie ist etwas anderes bestimmt. 

 

(2)    Heilmittel können zu Lasten der Krankenkassen nur verordnet werden, wenn sie 
notwendig sind, um 

 

-           eine  Krankheit  zu  heilen,  ihre  Verschlimmerung  zu  verhüten  oder 
Krankheitsbeschwerden zu lindern, 

 

- eine Schwächung der Gesundheit, die in absehbarer Zeit voraussicht-
lich zu einer Krankheit führen würde, zu beseitigen, 

 

- einer   Gefährdung   der   gesundheitlichen   Entwicklung   eines   Kin-
des entgegenzuwirken, oder 
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-           Pflegebedürftigkeit zu vermeiden oder zu mindern. 
 

(3)    Die Verordnung von Heilmitteln kann nur erfolgen, wenn sich die behandelnde 
Vertragsärztin oder der behandelnde Vertragsarzt von dem Zustand der oder des 
Kranken überzeugt, diesen dokumentiert und sich erforderlichenfalls über die 
persönlichen Lebensumstände informiert hat oder wenn ihr oder ihm diese aus 
der laufenden Behandlung bekannt sind. 

 

(4)    1Heilmittel  sind  nur  nach  Maßgabe  dieser  Richtlinie  nach  pflichtgemäßem 
Ermessen verordnungsfähig. 2Der indikationsbezogene Katalog verordnungsfä-
higer Heilmittel nach § 92 Absatz 6 SGB V (im Folgenden Heilmittelkatalog ge-
nannt), der Bestandteil dieser Richtlinie ist, regelt 

 

-           die Indikationen, bei denen Heilmittel verordnungsfähig sind, 
 

-           die Art der verordnungsfähigen Heilmittel bei diesen Indikationen, 
 

- die Menge der verordnungsfähigen Heilmittel je Diagnosengruppe 
und die Besonderheiten bei Wiederholungsverordnungen (Folgever-
ordnungen). 

(5)    Die  Indikation  für  die  Verordnung  von  Heilmitteln  ergibt  sich  nicht  aus  der 
Diagnose allein, sondern nur dann, wenn unter Gesamtbetrachtung der funktio-
nellen/strukturellen Schädigungen, der Beeinträchtigung der Aktivitäten (Fähig-
keitsstörungen) unter Berücksichtigung der individuellen Kontextfaktoren in Be-
zug auf Person und Umwelt eine Heilmittelanwendung notwendig ist. 

 

(6)    Die  Vertragsärztinnen  und  Vertragsärzte  stellen  sicher,  dass  für  sie  tätig 
werdende Vertreterinnen und Vertreter sowie ärztliche Assistentinnen und Assis-
tenten diese Richtlinie kennen und beachten. 

 

 

§ 4   Heilmittelkatalog 
 

(1) 1Der Katalog verordnungsfähiger Heilmittel nach § 92 Absatz 6 SGB V ist Zweiter 
Teil dieser Richtlinie. 2Der Katalog wird dem allgemein anerkannten Stand der me-
dizinischen Erkenntnisse entsprechend in regelmäßigen Abständen ergänzt oder 
aktualisiert. 

(2) Im Heilmittelkatalog sind Einzeldiagnosen zu Diagnosegruppen zusammenge-
fasst. Den Diagnosegruppen sind die jeweiligen Leitsymptomatiken (funktionel-
len/strukturellen Schädigungen), Therapieziele, die einzelnen verordnungsfähigen 
Heilmittel, Angaben zur Verordnung die Verordnungsmengen und Empfehlungen 
zur Therapiefrequenz zugeordnet 

 
 
 

 

(3)  1Der Heilmittelkatalog führt nur die möglichen Indikationen für eine sachgerechte 
Heilmitteltherapie auf. 2Kontraindikationen wurden bewusst nicht aufgeführt. 3Bei 
der Verordnung hat die Ärztin oder der Arzt im Einzelfall vorhandene Kontraindi-
kationen zu berücksichtigen. 

(4)    1Neue Heilmittel oder zugelassene Heilmittel nach Maßgabe dieser Richtlinie zur 
Behandlung   nicht   im   Heilmittelkatalog   genannter   Indikationen   dürfen   nur 
verordnet oder gewährt werden, wenn der Gemeinsame Bundesausschuss zu-
vor in dieser Richtlinie den therapeutischen Nutzen anerkannt und Empfehlun-
gen für die Sicherung der Qualität bei der Leistungserbringung abgegeben hat. 
2Das Verfahren richtet sich nach der Verfahrensordnung des Gemeinsamen Bun-
desausschusses (VerfO). 
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§ 5   Nichtverordnungsfähige Heilmittel 
 

1In der Anlage zu dieser Richtlinie ist die Übersicht über 
 

Á -Maßnahmen, deren therapeutischer Nutzen nach Maßgabe der 
VerfO nicht nachgewiesen ist, 

 

Á -Indikationen,    bei    denen    der    Einsatz    von    Maßnahmen,  
deren therapeutischer Nutzen nachgewiesen ist, nicht anerkannt ist 
und 

Á -Maßnahmen, die der persönlichen Lebensführung zuzuordnen 

sind,  

gelistet. 2Diese sind im Rahmen der Gesetzlichen Krankenversicherung 

(GKV) nicht verordnungsfähig.  3Die  Übersicht  wird  in  regelmäßigen  Abständen  

dem  Stand  der medizinischen Erkenntnisse folgend ergänzt oder aktualisiert. 
 

 

§ 6   Verordnungsausschlüsse 
 

(1)   1Beim Vorliegen von geringfügigen Gesundheitsstörungen dürfen Heilmittel nicht 
anstelle der nach § 34 Absatz 1 SGB V von der Verordnung ausgeschlossenen 
Arzneimittel ersatzweise verordnet werden. 2Dies gilt insbesondere für Maßnah-
men der Physikalischen Therapie zur Anwendung bei Erkältungskrankheiten. 

(2)    1Maßnahmen,   die   nicht   aufgrund   der   in   §   3   Absatz   2   genannten 
Voraussetzungen veranlasst und durchgeführt werden, dürfen nicht zu Lasten 
der GKV verordnet und durchgeführt werden. 2Dies gilt auch, wenn die Maßnah-
men von nach § 124 SGB V zugelassenen Heilmittelerbringerinnen und Heilmit-
telerbringern   durchgeführt   werden.   3Weiterhin   dürfen   Heilmittel   bei Kindern 
nicht verordnet werden, wenn an sich störungsbildspezifische pädagogische, 
heilpädagogische oder sonderpädagogische Maßnahmen zur Beeinflussung von 
Schädigungen geboten sind (insbesondere Leistungen nach dem Kapitel 7 des 
SGB  IX). 4Sind solche Maßnahmen nicht durchführbar, dürfen Heilmittel nicht an 
deren Stelle verordnet werden. 5Neben pädagogischen, heilpädagogischen oder 
sonderpädagogischen Maßnahmen dürfen Heilmittel nur bei entsprechender me-
dizinischer Indikation außerhalb dieser Maßnahmen verordnet werden. 

 

(3)  Heilmittel dürfen nicht verordnet werden, soweit diese im Rahmen der Frühförde-
rung nach den §§ 30, 32 Nummer 1 SGB IX in Verbindung mit der Frühför-
derungsverordnung vom 24. Juni 2003 als therapeutische Leistungen bereits er-
bracht werden. 

 

 

§ 7   Verordnung im Regelfall; Erst- und Folgeverordnung 
 

(1)    1Der Heilmittelverordnung nach der Richtlinie liegt in den jeweiligen Abschnitten 
des Heilmittelkataloges ein definierter Regelfall zugrunde. 2Dieser Regelfall geht 
von der Vorstellung aus, dass mit dem der Indikation zugeordneten Heilmittel im 
Rahmen der Gesamtverordnungsmenge des Regelfalls das angestrebte Thera-
pieziel erreicht werden kann. 

 

(2)    Die Gesamtverordnungsmenge und die Anzahl der Behandlungen (Einheiten) 
je Verordnung im Regelfall ergeben sich aus dem Heilmittelkatalog. 
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(3)    Die Verordnungsmenge richtet sich nach dem medizinischen Erfordernis des 
Einzelfalls; nicht jede Schädigung/Funktionsstörung bedarf der Behandlung mit 
der Höchstverordnungsmenge     je     Verordnung     bzw.     der     Gesamt- 
verordnungsmenge des Regelfalls. 

 

(4)    1Eine  Heilmittelverordnung  im  Regelfall  liegt  dann  vor,  wenn  die  Auswahl 
zwischen den im jeweiligen Abschnitt des Heilmittelkataloges angegebenen Heil-
mitteln getroffen wird und die dort festgelegten Verordnungsmengen je Diagno-
sengruppe nicht überschritten werden. 2Treten im zeitlichen Zusammenhang 
mehrere voneinander unabhängige Erkrankungen derselben Diagnosengruppen 
auf, kann dies weitere Regelfälle auslösen für die jeweils separate Verordnungs-
vordrucke auszustellen sind. 3Heilmittelverordnungen außerhalb des Regelfalls 
sind bis auf die in der Richtlinie genannten Ausnahmen nicht zulässig. 

 

(5)    1Rezidive oder neue Erkrankungsphasen können die Verordnung von Heilmitteln 
als erneuten Regelfall auslösen, wenn nach einer Heilmittelanwendung ein be-
handlungsfreies Intervall von 12 Wochen abgelaufen ist. 2Ausnahmen werden im 
Heilmittelkatalog aufgeführt. 3Sofern das behandlungsfreie Intervall nicht abge-
laufen ist, ist gemäß der Ausnahmeregelung nach § 8 Absatz 1 und 2 zu verfah-
ren. 

 
(6)    Heilmittel im Regelfall können wie folgt verordnet werden: 

 

1.      in der Physikalischen Therapie als: 
 

-        vorrangiges Heilmittel, 
 

-        optionales Heilmittel, 
 

-        ergänzendes Heilmittel, 
 

-        standardisierte Heilmittelkombination, 
 

2.      in der Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie: 
 

-        das im Katalog genannte Heilmittel, 
 

3.      in der Ergotherapie als: 
 

-       vorrangiges Heilmittel, 
 

-        optionales Heilmittel, 
 

-        ergänzendes Heilmittel, 
 

4.      in der Podologischen Therapie: 
 

-        das im Katalog genannte Heilmittel. 
 

(7)    Die Heilmittel sind nach Maßgabe des Kataloges im Regelfall verordnungsfähig 
als: 

 

-        Erstverordnung, 
 

-        Folgeverordnung. 
 

(8)   1Nach einer Erstverordnung gilt jede Verordnung zur Behandlung derselben Er-
krankung (desselben Regelfalls) als Folgeverordnung. 2Dies gilt auch, wenn 
sich unter der Behandlung die Leitsymptomatik ändert und unterschiedliche Heil-
mittel zum Einsatz kommen. 
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(9)    1Folgeverordnungen im Regelfall können nach Maßgabe des Heilmittelkatalogs 
bis zur Erreichung der Gesamtverordnungsmenge des Regelfalls ausgestellt wer-
den. 2Sofern mehrere Heilmittel verordnet werden, ist die Verordnungsmenge des 
vorrangigen Heilmittels entscheidend für die Gesamtverordnungsmenge. 

 

(10)  1Die maximale Verordnungsmenge bei Erst- und Folgeverordnungen beträgt bis 
zum Erreichen der Gesamtverordnungsmenge jedes Regelfalls in der 

 

-        Physikalischen Therapie bis zu sechs 
 

-        Stimm-, Sprech-, Sprachtherapie bis zu zehn 
 

-        Ergotherapie bis zu zehn Einheiten.  
2Ausnahmen werden im Heilmittelkatalog aufgeführt. 

(11)  1Folgeverordnungen sind nach Maßgabe des Heilmittel-Katalogs nur zulässig, 
wenn sich die behandelnde Vertragsärztin oder der behandelnde Vertragsarzt 
zuvor erneut vom Zustand der Patientin oder des Patienten überzeugt hat. 2Bei 
der Entscheidung des Vertragsarztes über Folgeverordnungen sind der bisherige 
Therapieverlauf sowie zwischenzeitlich erhobene Befunde zu berücksichtigen. 

§ 8   Verordnung außerhalb des Regelfalls 
 

(1)   1Lässt sich die Behandlung mit der nach Maßgabe des Heilmittelkatalogs be-
stimmten Gesamtverordnungsmenge nicht abschließen, sind weitere Verordnun-
gen möglich (Verordnungen außerhalb des Regelfalls, insbesondere längerfris-
tige Verordnungen). 2Solche Verordnungen bedürfen einer besonderen Begrün-
dung mit prognostischer Einschätzung. 3Dabei sind die Grundsätze der Verord-
nung im Regelfall mit Ausnahme des § 7 Absatz 10 anzuwenden. 4Die Verord-
nungsmenge ist abhängig von der Behandlungsfrequenz so zu bemessen, dass 
mindestens eine ärztliche Untersuchung innerhalb einer Zeitspanne von 12 Wo-
chen nach der Verordnung gewährleistet ist. 

 

(2)    Bei Verordnungen außerhalb des Regelfalls ist nach vorausgegangenen Heilmit-
telanwendungen kein behandlungsfreies Intervall zu beachten. 

 

(3)    Insbesondere bei Verordnungen außerhalb des Regelfalls hat die Vertragsärztin 
oder der Vertragsarzt störungsbildabhängig eine weiterführende Diagnostik 
durchzuführen, um auf der Basis des festgestellten Therapiebedarfs, der Thera-
piefähigkeit, der Therapieprognose und des Therapieziels die Heilmitteltherapie 
fortzuführen oder andere Maßnahmen einzuleiten. 

 

(4)    1Begründungspflichtige Verordnungen sind der zuständigen Krankenkasse vor 
Fortsetzung der Therapie zur Genehmigung vorzulegen. 2Nach Vorlage der Ver-
ordnung durch die oder den Versicherten übernimmt die Krankenkasse die Kos-
ten des Heilmittels unabhängig vom Ergebnis der Entscheidung über den Geneh-
migungsantrag,  längstens  jedoch  bis  zum  Zugang  einer  Entscheidung über 
die Ablehnung der Genehmigung. 3Verzichtet die Krankenkasse auf ein Geneh-
migungsverfahren hat dies die gleiche Rechtswirkung  wie eine  erteilte Ge-
nehmigung. 4Sie informiert hierüber die Kassenärztliche Vereinigung. 

 

(5)    1Auf Antrag der oder des Versicherten entscheidet die Krankenkasse darüber, 
ob der oder dem Versicherten wegen der sich aus der ärztlichen Begründung 
ergebenden besonderen Schwere und Langfristigkeit ihrer oder seiner funktionel-
len/strukturellen Schädigungen, der Beeinträchtigungen der Aktivitäten und des 
nachvollziehbaren Therapiebedarfs die insoweit verordnungsfähigen Leistungen 
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in dem insoweit verordnungsfähigen Umfang langfristig genehmigt werden kön-
nen. 2Die Genehmigung kann zeitlich befristet werden, soll aber mindestens ein 
Jahr umfassen. 

 

 

§ 9   Wirtschaftlichkeit 
 

(1)    1Vor   jeder   Verordnung   von   Heilmitteln   soll   die   Vertragsärztin   oder   der 
Vertragsarzt prüfen, ob entsprechend dem Gebot der Wirtschaftlichkeit das an-
gestrebte Behandlungsziel auch 

 

- durch eigenverantwortliche Maßnahmen der Patientin oder des Patienten 
(z. B. nach Erlernen eines Eigenübungsprogramms, durch allgemeine 
sportliche Betätigung oder Änderung der Lebensführung), 

 

-     durch eine Hilfsmittelversorgung oder 
 

- durch Verordnung eines Arzneimittels 
 

 

unter Abwägung der jeweiligen Therapierisiken qualitativ gleichwertig und kos-
tengünstiger erreicht werden kann. 2Dann haben diese Maßnahmen Vorrang ge-
genüber einer Heilmittelverordnung. 
 

(2)   1Die gleichzeitige Verordnung mehrerer Heilmittel ist nur dann ausreichend, 
zweckmäßig und wirtschaftlich, wenn durch sie ein therapeutisch erforderlicher 
Synergismus  erreicht  wird.  2Das  Nähere  hierzu  wird  in  den  §§  12  und  13 
bestimmt. 

 

 

§ 10 Einzelbehandlung, Gruppenbehandlung 
 

1Heilmittel können, sofern in den Abschnitten D bis G nichts anderes bestimmt ist, als 
Einzel- oder Gruppentherapie verordnet werden. 2Sofern Einzeltherapie medizinisch 
nicht zwingend geboten ist, ist wegen gruppendynamisch gewünschter Effekte oder im 
Sinne des Wirtschaftlichkeitsgebots Gruppentherapie zu verordnen. 

 

 

§ 11 Ort der Leistungserbringung 
 

(1)    Heilmittel können, sofern nichts anderes bestimmt ist, 
 

- als Behandlung bei der Therapeutin oder dem Therapeuten (Einzel- oder 
Gruppentherapie) oder 

 

-als Behandlung im Rahmen eines Hausbesuchs durch die Therapeutin o-
der den Therapeuten 

 

verordnet werden. 

(2)    1Die Verordnung der Heilmittelerbringung außerhalb der Praxis der Therapeutin 
oder des Therapeuten ist nur dann zulässig, wenn die Patientin oder der Patient 
aus medizinischen Gründen die Therapeutin oder den Therapeuten nicht aufsu-
chen kann oder wenn sie aus medizinischen Gründen zwingend notwendig ist.    
2Die    Behandlung    in    einer    Einrichtung    (z. B.    tagesstrukturierende 
Fördereinrichtung) allein ist keine ausreichende Begründung für die Verordnung 
eines Hausbesuchs. 3Ohne Verordnung eines Hausbesuchs ist die Behandlung 
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außerhalb der Praxis des Therapeuten oder der Therapeutin ausnahmsweise für 
Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, ggf. darüber hinaus 
bis zum Abschluss der bereits begonnenen schulischen Ausbildung möglich, die 
ganztägig in einer auf deren Förderung ausgerichteten Tageseinrichtung unter-
gebracht    sind,    soweit    §    6    Absatz 2    dem    nicht    entgegensteht. 
4Voraussetzung ist, dass sich aus der ärztlichen Begründung eine beson-
dere Schwere und Langfristigkeit der funktionellen/strukturellen Schädigungen 
sowie der Beeinträchtigungen der Aktivitäten ergibt und die Tageseinrichtung 
auf die Förderung dieses Personenkreises ausgerichtet ist und die Behandlung 
in diesen Einrichtungen durchgeführt wird. 

 

 

§ 12 Auswahl der Heilmittel 
 

(1)   Die Auswahl und die Anwendung (insbesondere Einheiten pro Verordnung, Ge-
samtverordnungsmenge, Empfehlung zur Behandlungsfrequenz) des Heilmittels 
hängt von Ausprägung und Schweregrad der Erkrankung (funktionelle/struktu-
relle Schädigung, Beeinträchtigung der Aktivitäten unter Berücksichtigung der in-
dividuellen Kontextfaktoren) sowie von dem mit dieser Verordnung angestrebten 
Ziel (Therapieziel) ab. 

 

(2)   Bei gegebener Indikation richtet sich die Auswahl der zu verordnenden Heilmittel 
nach dem jeweils therapeutisch im Vordergrund stehenden Behandlungsziel. 

(3)    1Vorrangig soll eine im Heilmittelkatalog als Ăvorrangiges Heilmittelñ (A) genannte 
Maßnahme zur Anwendung kommen. 2Ist dies aus in der Person der Patientin 
oder  des Patienten liegenden Gründen nicht möglich, kann  alternativ ein  im 
Heilmittelkatalog genanntes Ăoptionales Heilmittelñ (B) verordnet werden. 

(4)    1Soweit medizinisch erforderlich kann zu einem Ăvorrangigen Heilmittelñ (A) oder 
Ăoptionalen  Heilmittelñ  (B)  nur  ein  weiteres  im  Heilmittelkatalog  genanntes 
Ăergänzendes Heilmittelñ (C) verordnet werden (d.h. maximal zwei Heilmittel je 
Verordnung). 2Abweichend hiervon können Maßnahmen der Elektrotherapie/-sti-
mulation -oder die Ultraschall-Wärmetherapie auch isoliert verordnet werden, so-
weit der Heilmittelkatalog diese Maßnahmen indikationsbezogen als ergänzende 
Heilmittel vorsieht. 3Mehr als ein ergänzendes Heilmittel kann nicht isoliert ver-
ordnet werden. 4Auf dem Verordnungsvordruck ist das ergänzende Heilmittel ex-
plizit zu benennen. 

 

(5)    1ĂStandardisierte  Heilmittelkombinationenñ  (D)  dürfen  nur  verordnet  werden, 
wenn 

 

-die Patientin oder der Patient bei komplexen Schädigungsbildern einer inten-
siveren Heilmittelbehandlung bedarf und die therapeutisch erforderliche Kombi-
nation von drei oder mehr Maßnahmen synergistisch sinnvoll ist, 

 

-die Erbringung  dieser  Maßnahmen  in  einem  direkten  zeitlichen und örtli-
chen Zusammenhang erfolgt und 

 
-die Patientin oder der Patient aus medizinischer Sicht geeignet ist. 
2Wurden Ăstandardisierte Heilmittelkombinationenñ (D) nicht innerhalb des Regel-
falls verordnet, können sie außerhalb des Regelfalls einmalig bis zu der im Re-
gelfall vorgesehenen Gesamtverordnungsmenge verordnet werden. 

 

(6)    Die gleichzeitige Verordnung einer Ăstandardisierten Heilmittelkombinationñ (D) 
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der Physikalischen Therapie mit einem weiteren Einzelheilmittel der Physikali-
schen Therapie ist nicht zulässig. 

(7)    1Die  gleichzeitige  Verordnung  eines  Ăvorrangigen  Heilmittelsñ  (A)   

und einesĂoptionalen Heilmittelsñ  (B)  bei derselben Schädigung ist  nicht 

          zulässig. 

 2Bei Maßnahmen der Ergotherapie kann die Verordnungsmenge je Verordnungs-
vordruck auf verschiedene vorrangige Heilmittel aufgeteilt werden, soweit   der   
Heilmittelkatalog   in   der   Diagnosengruppe   mehrere   vorrangige Heilmittel 
vorsieht. 3Die Aufteilung der Verordnungsmenge ist auf dem Verordnungsvor-
druck unter ĂHeilmittel nach Maßgabe des Katalogesñ zu spezifizieren (z. B. bei 
EN2: Verordnungsmenge 10, davon 6x sensomotorisch perzeptive Behandlung 
und 4x Hirnleistungstraining). 

 

(8)    1Die   gleichzeitige   Verordnung   von   Heilmitteln   aus   den   verschiedenen 
Abschnitten des Heilmittelkataloges (z.B. gleichzeitige Verordnung von Maßnah-
men der Physikalischen Therapie und Maßnahmen der Stimm-, Sprech- und  
Sprachtherapie)  ist  bei  entsprechender  Indikation  zulässig.  2Dabei  sind jeweils 
getrennte Verordnungsvordrucke zu verwenden. 

(9)    1Erscheint  der  Erfolg  der  Heilmitteltherapie  fraglich,  ist  zu  prüfen, ob       
der Behandlungserfolg durch andere therapeutische Maßnahmen zu erreichen 

ist.2Dabei ist auch die Indikation für eine Rehabilitation zu prüfen. 

 

§ 13 Verordnungsvordruck 
 

(1)  1Die   Verordnung   erfolgt   ausschließlich   auf   vereinbarten   Vordrucken.   
2Die Vordrucke müssen nach Maßgabe des Absatzes 2 vollständig ausgefüllt wer-

den.3Änderungen und Ergänzungen der Heilmittelverordnung bedürfen mit Aus-

nahme der  Regelung  nach  §  16  Absatz  2  und  5  einer  erneuten  Arztunterschrift  
mit Datumsangabe. 

(2)  1In der Heilmittelverordnung sind nach Maßgabe der vereinbarten Vordrucke die 
Heilmittel eindeutig zu bezeichnen. 2Ferner sind alle für die individuelle Therapie 
erforderlichen Einzelangaben zu machen. 3Anzugeben sind insbesondere 

 

a)      Angaben zur Verordnung nach Maßgabe des Verordnungsvordrucks, 
 

b) die  Art  der  Verordnung  (Erstverordnung,  Folgeverordnung  oder  Verordnung 
außerhalb des Regelfalls), 

 

c)      Hausbesuch (ja oder nein), 
 

d)      Therapiebericht (ja oder nein), 
 

e)      die Durchführung der Therapie als Einzel- oder Gruppentherapie, 
 

f)       ggf. der späteste Zeitpunkt des Behandlungsbeginns, soweit abweichend 
von § 15 notwendig, 

 

g)      die Verordnungsmenge, 
 

h)      das/die Heilmittel gemäß dem Katalog, 
 

i)       ggf. ergänzende Angaben zum Heilmittel (z.B. KG oder Übungsbehandlung 
im Bewegungsbad), 
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j)       die Frequenzempfehlung, 
 

k) die Therapiedauer mit der Patientin oder dem Patienten bei Stimm-, Sprech- 
und Sprachtherapie  sowie  Manueller  Lymphdrainage,  als  MLD-30,  MLD-45  
oder MLD-60, 

 

l)       der vollständige Indikationsschlüssel. 
 

Dieser   setzt   sich   aus   der   Bezeichnung   der   Diagnosengruppe   und   
der 
Leitsymptomatik  zusammen  (z.B.  Maßnahmen  der  Physikalischen  Thera-
pie ĂZN1añ).  Abweichend  davon  ist  für  die  Stimm-,  Sprech-  und  Sprachthe-
rapie sowie  für  die  Ergotherapie  lediglich  die  Bezeichnung  der  Diagnosen-
gruppe anzugeben. 

 

m) Die  konkrete  Diagnose  mit  Therapieziel(en)  nach  Maßgabe  des  jeweiligen 
Heilmittelkataloges, ergänzende Hinweise (z. B. Befunde, Vor- und Begleiter-
krankungen). Für die Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie sowie für die Ergo-
therapie  ist  zudem  die  Leitsymptomatik  nach  Maßgabe  des Heilmittelkata-
logs anzugeben. Die Therapieziele sind nur anzugeben, wenn sie sich nicht aus 
der Angabe der Diagnose und Leitsymptomatik ergeben. 

 

n)      die medizinische Begründung bei Verordnungen außerhalb des Regelfalls, 
 

o) spezifische für die Heilmitteltherapie relevante Befunde, insbesondere bei 
Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie, Ergotherapie und bei Verordnungen außer-
halb des Regelfalls. 

 
 
 

D. Zusammenarbeit zwischen Vertragsärztinnen und 

Vertragsärzten sowie Heilmittelerbringerinnen und 

Heilmittelerbringern 

 
§ 14 Grundlagen 

 

(1)  1Eine  ausreichende,  zweckmäßige  und  wirtschaftliche  Versorgung  mit Heil-
mitteln, die das Maß des Notwendigen nicht überschreitet, ist nur zu gewähr-
leisten, wenn die verordnenden Vertragsärztinnen oder Vertragsärzte mit den  
ausführenden  Therapeutinnen  und  Therapeuten  eng  zusammenwir-
ken.2Dies setzt voraus, dass zwischen den Vertragsärztinnen oder Vertrags-
ärzten, die bei der Auswahl der Heilmittel definierte Therapieziele zur Grundlage 
ihrer Verordnung gemacht haben, und den Therapeutinnen oder Therapeuten, 
die die sachgerechte und qualifizierte Durchführung der verordneten Maß-

nahme gewährleistet, eine Kooperation sichergestellt ist. 3Dies gilt insbeson-
dere für den Beginn und die Durchführung der Heilmittelbehandlung. 

 

 

§ 15 Beginn der Heilmittelbehandlung 
 

(1)    1Sofern die Vertragsärztin oder der Vertragsarzt auf dem Verordnungsvordruck 
keine Angabe zum spätesten Behandlungsbeginn gemacht hat, soll die Behand-
lung  innerhalb  von  14  Kalendertagen  begonnen  werden,  bei Podologinnen 
und Podologen innerhalb von 28 Tagen. 2Ist   eine   Genehmigung einzuholen, 
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beginnt die Frist mit dem Genehmigungszeitpunkt. 
 

(2)    Kann die Heilmittelbehandlung in dem genannten Zeitraum nicht aufgenommen 
werden, verliert die Verordnung ihre Gültigkeit. 

 

 

§ 16 Durchführung der Heilmittelbehandlung 
 

(1)  Die  Behandlung  kann  nur  durchgeführt  werden,  wenn  auf  dem Verordnungs-
vordruck die in § 13 Absatz 2 erforderlichen Angaben enthalten sind. 

(2) 1Sind auf dem Verordnungsvordruck Angaben zur Frequenz der Heilmittelbehand-
lung gemacht, ist eine Abweichung davon nur zulässig, wenn zuvor zwischen der 
Vertragsärztin oder dem Vertragsarzt und der Therapeutin oder dem Therapeu-
ten ein abweichendes Vorgehen verabredet wurde. 2Die einvernehmliche Ände-
rung ist von der Therapeutin oder dem Therapeuten auf dem Verordnungsvor-
druck zu dokumentieren. 

 

(3)   1Wird die Behandlung länger als 14 Kalendertage unterbrochen, verliert die Ver-
ordnung ihre Gültigkeit. 2Dies gilt nicht für die Verordnung von Maßnahmen der 
Podologischen Therapie. 

(4)    1Ergibt sich bei der Durchführung der Behandlung, dass mit dem verordneten 
Heilmittel voraussichtlich das Therapieziel nicht erreicht werden kann oder dass 
die Patientin oder der Patient in vorab nicht einschätzbarer Weise auf die Be-
handlung reagiert, hat die Therapeutin oder der Therapeut darüber unverzüglich 
die Vertragsärztin oder den Vertragsarzt, die oder der die Verordnung ausgestellt 
hat, zu informieren und die Behandlung zu unterbrechen. 
2Die Vertragsärztin oder der Vertragsarzt entscheidet über eine Änderung oder 
Ergänzung des Therapieplans, eine neue Verordnung oder die Beendigung der 
Behandlung. 

 

(5)    Hat die Vertragsärztin oder der Vertragsarzt Gruppentherapie verordnet und kann 
die Maßnahme aus Gründen, die die Vertragsärztin oder der Vertragsarzt nicht 
zu verantworten hat, nur als Einzeltherapie durchgeführt werden, hat die Thera-
peutin  oder  der Therapeut  die Vertragsärztin  oder  den  Vertragsarzt  zu 
informieren und die Änderung auf dem Verordnungsvordruck zu begründen. 

(6)    Sofern die Vertragsärztin oder der Vertragsarzt für die Entscheidung über die 
Fortführung der Therapie einen schriftlichen Bericht über den Therapieverlauf 
nach Ende der Behandlungsserie für notwendig hält, kann sie oder er diesen auf 
dem Verordnungsvordruck bei der Therapeutin oder dem Therapeuten anfordern. 

 
 

E.   Maßnahmen der Physikalischen Therapie(weggelassen) 
 

         

F.    Maßnahmen der Podologischen Therapie 
 

 

§ 27 Grundlagen 
 

(1)    1Maßnahmen der Podologischen Therapie sind nur dann verordnungsfähige Heil- 
mittel, wenn sie zur Behandlung krankhafter Schädigungen am Fuß infolge Dia-
betes mellitus (diabetisches Fußsyndrom) dienen. 2Hierzu zählen Schädigungen 
der Haut und der Zehennägel bei nachweisbaren Gefühls- und/oder Durchblu-
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tungsstörungen der Füße (Makro-, Mikroangiopathie, Neuropathie, Angioneuro-
pathie). 

 

(2)    Die Podologische Therapie kommt nur in Betracht bei Patientinnen und Patienten 
mit einem diabetischen Fußsyndrom, die ohne diese Behandlung unumkehrbare 
Folgeschädigungen der Füße, wie Entzündungen und Wundheilungsstörungen 
erleiden würden. 

(3)    1Die Verordnung der Podologischen Therapie beim diabetischen Fußsyndrom ist 
nur zulässig bei vorliegender Neuro- und/oder Angiopathie ohne Hautdefekt 
(Wagner-Stadium 0, d.h. ohne Hautulkus). 2Die Behandlung von Hautdefekten 
und Entzündungen (Wagner-Stadium 1 bis Wagner-Stadium 5) sowie von einge-
wachsenen Zehennägeln ist ärztliche Leistung. 

 

(4)    Ziel der Podologischen Therapie ist die Wiederherstellung, Verbesserung und 
Erhaltung  der  physiologischen  Funktion  von  Haut  und  Zehennägeln  an  den 
Füßen bei diabetischem Fußsyndrom. 

 

 

§ 28 Inhalt der Podologischen Therapie 
 

(1)    Die   Podologische   Therapie   umfasst   das   verletzungsfreie   Abtragen   
bzw. Entfernen von krankhaften Hornhautverdickungen, das Schneiden, Schleifen und 
Fräsen von krankhaft verdickten Zehennägeln sowie die Behandlung von Zehennä-
geln mit Tendenz zum Einwachsen. 

(2)    Zur Podologischen Therapie gehört auch die regelmäßige Unterweisung in der 
sachgerechten eigenständigen Durchführung der Fuß-, Haut- und Nagelpflege 
sowie die Vermittlung von Verhaltensmaßregeln, um Fußverletzungen und Fol-
geschäden zu vermeiden. 

 

(3)    1Bei jeder Behandlung ist die Inspektion des getragenen Schuhwerkes und der 
Einlagen erforderlich. 2Bei Auffälligkeiten sind im Rahmen der Mitteilung an die 
verordnende Ärztin oder den verordnenden Arzt ggf. Hinweise zur orthopädie-
technischen   Versorgung   (z. B.   Einlagen,   orthopädische   Schuhzurichtun-
gen) zu geben. 

 

(4)    Die Podologische Therapie als verordnungsfähiges Heilmittel umfasst fol-
gende Maßnahmen: 

 

1.      Hornhautabtragung 
 

Die Abtragung der verdickten Hornhaut dient der Vermeidung von dro-
henden Hautschädigungen wie Fissuren, Ulzera und Entzündungen 
durch spezifische Techniken der Schälung und des Schleifens der Haut 
unter Schonung der Keimschicht. 

 

2.      Nagelbearbeitung 
 

Die Nagelbearbeitung dient der verletzungsfreien Beseitigung abnormer 
Nagelbildungen zur Vermeidung von drohenden Schäden an Nagelbett 
und Nagelwall durch spezifische Techniken wie Schneiden, Schleifen 
und/oder Fräsen. 

 

3.      Podologische Komplexbehandlung (Hornhautabtragung und 
Nagelbearbeitung) 
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Die Podologische Komplexbehandlung dient der gleichzeitigen Horn-
hautabtragung und Nagelbearbeitung, sofern diese medizinisch erfor-
derlich sind. 

 

 4. Eine  geschlossene  Fehlbeschwielung  (Wagner-Stadium  0)  an  einem 
anderen Ort an einem Fuß mit bereits vorliegenden Hautdefekten und 
Entzündungen im Bereich Wagner-Stadium 1 bis Wagner-Stadium 5, 
welche einer Behandlung podologischer Maßnahmen bedarf, darf durch 
einen Podologen behandelt werden. 

 

 

§ 29 Ärztliche Diagnostik bei Fußschädigungen durch Diabetes mellitus 

(diabetisches Fußsyndrom) 
 

(1)    1Vor  der  Erstverordnung  einer  Podologischen  Therapie  ist  eine  Eingangs-
diagnostik notwendig. 2Bei der Eingangsdiagnostik sind störungsbildabhängig 
die im  Folgenden aufgelisteten Maßnahmen durchzuführen,  zu  veranlassen  
oder zeitnah erhobene Fremdbefunde heranzuziehen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 1. Angiologischer Befund 
 

Als Hinweis auf das Vorliegen einer Angiopathie kann gelten 
 

-     ein ABI (Ancle Brachial Index) < 0,9 
 

2. 
 

Neurologischer Befund 

 Als Hinweise auf das Vorliegen einer Neuropathie können pathologische 
Befunde gelten, die z. B. erhoben werden mit 

 -     dem Semmes-Weinstein Monofilament 5.07 
-     der 128 Hz-Stimmgabel 
-     dem pathologischen Reflexstatus (im Besonderen PSR und  ASR) 
sowie  

 
-     der trockene Fuß als vegetatives Zeichen 

3. Dermatologischer Befund 

4. Muskulo-skeletaler Befund des Fußes 

  Feststellung von Deformitäten ggf. als erstes Zeichen einer motorischen 
Neuropathie 
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(2)1Jede Folgeverordnung der Podologischen Therapie setzt die erneute Störungsbildab-

hängige  Erhebung  des  aktuellen  Fußbefundes  voraus.  2Das Befundergebnis ist auf 
dem Verordnungsvordruck anzugeben. 

 

G.   Maßnahmen der Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie (weggelas-
sen) 

 

H.   Maßnahmen der Ergotherapie(weggelassen) 
 
 

 

Anlage(Auszug) 
 
Nichtverordnungsfähige Heilmittel im Sinne dieser Richtlinie 

 
Nachfolgend werden benannt 

 

a) Maßnahmen, deren therapeutischer Nutzen nach Maßgabe der Verfahrens-
ordnung des G-BA (VerfO) nicht nachgewiesen ist 
éééééé.. 

 

6. Fußreflexzonenmassage 
 

ééééééé.. 
 
)  
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18.3 HEILMITTELKATALOG(AUSZUG) 
 

Zweiter Teil 

 Zuordnung der Heilmittel zu Indikationen nach § 92 Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 
SGB V 

I. B Maßnahmen der Podologischen Therapie 
 

1         Diabetisches Fußsyndrom 
 

Verzeichnis der gebräuchlichen Abkürzungen im Heilmittelkatalog für Podologi-
sche Therapie 

= Erstverordnung Erst-VO 
= Folgeverordnung Folge-VO 
= pro Verordnung /VO 
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18.4 ZULASSUNGSEMPFEHLUNGEN NACH § 124 ABSATZ 4 SGB ïAUSZUG PODO-

LOGIE 
 

 

 
 
 
 

Empfehlungen des GKV- Spit zenverbandes 

gemäß § 12 4 Abs. 4 SGB V 

zur einheitlic hen Anwendung  der Zulassungsbe-

dingungen nach § 12 4 Abs. 2 SGB V für  Leis-

tungserbri nger von Heilmit teln,  

die als Dienstl eistung an Ver-

sichert e abgegeben werden 

(Zulassungsempfehlungen) 
 
 

in der Fassung  vom 09.03 .201 6 
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Teil 1:         Allgemeiner  Teil 
 

 

1.        Regelung szi el und gesetzli che Zulassung skri teri en 

Die Zulassungsempfehlungen haben zum  Ziel , eine einheit li che Anwendung  der Zu-  

lassungsbed ingungen sicherzu stell en sowie eine quali tätsgesicherte, dem allg emei-  

nen Stand  der medizinischen Erkenntnisse entsprechende Versorg ung  der Versicher-  

ten der gesetzli chen Krankenkassen mi t Heilmi tteln zu  gewährl eisten.  

Nach § 124 Abs. 2 SGB V ist zuzu lassen,  wer 

1.        die für  die Leistungserbri ngung  erforderli che Ausbil dung  sowie eine entspre-  

chende zur  Füh rung  der Berufsbe zeichnung  berecht igende Erla ubnis besitzt , 

2.        über eine Prax isausstatt ung  verfügt, die eine zweckmäßig e und  wir tschaft li -  

che Leistungserbri ngung  gewährl eistet und  

3.        die für  die Versorg ung  der Versicherten geltenden Vereinbarungen 

(§ 125 SGB V) anerkenn t. 
 

2.        Anforderung en an die fachli che Leitung einer Heil mitt elpraxis 

1.        Aus der Einbindung  der Leistungserbri nger für  Hei lmi tt el in den Sicherstel-  

lungsauftrag der Krankenkassen (§ 2 Abs. 2 SGB V) ergi bt sich,  dass eine Zu-  

lassung  nur  erteil t werden kann,  wenn  die jeweili ge Tät ig keit des Zugelasse-  

nen/  der fachli chen Leitung  von wir tschaft licher Bedeutung  ist sowie zeit li ch 

die übrig e Erwerbstät igkeit ü bersteig t. Der Zugelassene/ die fachli che Leitung 

hat in seiner/ ihrer Prax is ganz tägig als Behandler zur  Verfügung zu  stehen 

oder die quali f izierte Durchfüh rung der Behandlung  der Anspruchsberecht ig -  

ten anderweit ig sicher zu  stell en.  Hiervon ausgenomm en sind  Hausbesuche 

und  die Erbri ngung  von Therapien in Einri chtungen, sowie Krankheit , Urlaub 

oder berufli che Fortbil dung  bis zur  Dauer von 8 Wochen.  

2.        Die fachli che Leitung  muss der Prax is verbindli ch (d.h.  orga nisato ri sch wei-  

sungsgebunden) zur  Verfügung stehen und  kann deshalb nur  angestell ten, 

nicht aber freien Mitarbeitern übertrag en werden.  Die Aufteil ung der fachli -  

chen Leitung  im Jobsharing- Verfahren ist auf  2 Therapeuten begr enz t. 
 

3.        Zulassung sfähig e Personen, Organi sat ions-  bzw. Gesell schaftsform en 

1.        Zulassung  von natürl ichen Personen 

Natürli che Personen erhalten eine auf  die Person(en) bezogene Zulassung, so-

weit die o. g. sowie die berufsgr uppenspezif ischen Voraussetzun gen erfüll t 

sind. 

2.        Zulassung  von Personengesell schaften /  juri st ischen Personen Personenge-

sell schaften oder juri st ische Personen können eine Zulassung  für einen Heil-

mi tt elbereich erhalten,  soweit Ihn en zu mi ndest eine Person ange-  hört oder 

sie eine Person abhängig beschäft igen, welche die in § 124 Abs. 2 

Nr. 1 SGB V genann ten Anforderungen erfüll t  und  diese die fachli che Leitung 

gemäß Ziffe r 2.1 übernimm t. Die fachli che Leitung  ist in der Zulassung  na-  

mentli ch zu  benennen; sie darf  in der Ausübung  ihrer Tät igkeit n icht einge-  
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schränkt werden. Abweichend  davon können bei Personengesell schaften all e 

Gesell schafter, die die Anforderungen n ach § 124 Abs. 2 Nr. 1 erfüll en,  als 

Zulassungsinhaber namentli ch benannt werden.  
Des Weiteren sind  die Voraussetzun gen nach § 12 4 Abs. 2 Nrn.  2 und  3 SGB V 

zu  erfüll en.  

Die Zulassung  endet , wenn  die letzte, als fachli che Leitung  benann te Person 

aus der Gesell schaft  ausscheidet , sofern nicht un verzü gli ch eine neue fachli -  

cher Leitung  gegenüber den zu lassenden Stell en die Erfüll ung der in § 124 

Abs. 2 Nr. 1 SGB V genann ten Anforderung n achweist und  diese die Tät igkeit 

unmi tt elbar nach Ausscheiden der bisherig en fachli chen Leitung  aufnimm t. 
 

4.       Zulässige Kooperat ionsform en 

1.        Prax isgemeinschaft  

In einer Prax isgemeinschaft  schli eßen sich recht lich eigenständige Leistungs-  

erbri nger aus einem oder mehreren Heilmi tt elbereich(en) zur  gemeinsamen 

Nutzung  der Prax isausstattung  bzw. - räume zu samm en.  Jeder dieser Leis-  

tungserbri nger erhält eine Zulassung  und  rechnet die erbrachten Leistungen 

un ter seinem eigenen Inst itut ionskennz eichen ab. In diesem Fall ist ein ge-  

trenn ter Nachweis der Prax isausstatt ung  nicht erforderli ch.  Die Größe und 

Aufteil ung der Prax isräume muss der Anz ahl  der gl eichz eit ig tät igen Thera-  

peuten entsprechen.  Gleichz eit ig tät ige Therapeuten können neben abhängig 

Beschäft ig ten auch unständig Beschäft ig te sowie freie Mi tarbeiter sein.  

2.        Gemeinschaftsprax is 

In einer Gemeinschaftsprax is schli eßen sich Leistungserbri nger aus einem o-

der mehreren Heilmi tt elbereich(en) zur  gemeinsamen Berufsausübung  und 

Gewinnerzielung  mi t einer Prax is (- ausstatt ung) zusamm en.  Die Größe und 

Aufteil ung der Prax isräume muss der Anz ahl  der gl eichz eit ig tät igen Thera-  

peuten entsprechen.  Gleichz eit ig tät ige Therapeuten können neben abhängig 

Beschäft ig ten auch unständig Beschäft ig te sowie freie Mi tarbeiter sein.  
 

5.        Interdisziplinär e Heil mitt elpraxen 

Eine Heilmi tt elprax is ist für  mehr  als einen bzw. bei bestehender Zulassung  für  wei-  

tere Heilmi tt elbereiche zuzu lassen,  sofern sie für  diese Bereiche die Voraussetzun gen 

des § 124 Abs. 2 Nrn.  2 und  3 SGB V erfüll t  und  die Anforderungen des § 12 4 Abs. 2 

Nr. 1 SGB V in Person des Zugelassenen oder der fachli chen Leitung  erfüll t  sind  oder 

mi ndestens eine Person abhängig beschäft ig t  wir d, die die jeweilig e Voraussetzung 

des § 124 Abs. 2 Nr. 1 SGB V nachweist und  die fachli che Leitung  für  diesen Heilmi t-  

telbereich übernimm t. Darüber hinaus müssen insbesondere folg ende Voraussetzun -  

gen erfüll t  sein:  

1.        Grundausstatt ung  (Pflichtausstatt ung) gemäß der für  die jeweili gen Heilmi t -  

telbereiche gült igen Empfe hlungen 

2.        Mindestt herapiefläche sowie Anforderungen an die Therapieflächen entspre-  

chend  der für  die jeweilig en Heilmi tt elbereiche gült igen Empfe hlungen. Ab-  

weichend  hiervon ist im Bereich Physiotherapie für  die Abgabe krankengym-  



 

Leitfaden Praxismanagement Podologie 

73 

 

nast ischer Leistungen in Massagepraxen ein zu sätzli cher Behandlungsraum 

von mi ndestens 20 qm nach zu  weisen.  Sofern mehr  als zwei Therapeuten in 

der Prax is tät ig sind, gelten die Anforderungen an die Therapiefläche gemäß 

Teil 2 jeweil s Ziffe r 2.1.3. In einer Physiot herapieprax is sind  je tät igem Mas-  

seur  zu sätzli ch zwei Behandlungsräume von jeweil s mi ndestens 6 qm nach-  

zu weisen (vgl . Teil 2 Abschn it t B Ziffe r 2.1.3). 

3.        Die Heilmi tt elbereiche müssen räumli ch und  orga nisato ri sch in derselben Pra-  

x is un terg ebracht sein 

4.        Anerkennung  der für  die Versorg ung  der Versicherten geltenden Vereinba-  

rungen (§ 125 SGB V) 

Soweit sämtliche Voraussetzun gen vorli egen,  wir d eine separate Zulassung  für  die 

jeweilig en Heilmi tt elbereiche erteil t . Eine Zulassung  endet, sobald die o. g. Voraus-  

setzun gen für  den jeweilig en Heilmi tt elbereich nicht mehr  vorli egen. Die in einer in-  

terdiszipli nären Heilmi tt elprax is erbrachten Leistungen werden un ter der für  den je-  

weilig en Heilmi tt elbereich maßg ebenden IK abgerechnet. 
 

 

6.        Nachweis der Zulassung sfähigkeit  

Für  die Zulassung  sind  die not wendigen Unterlag en wie folg t zu  belegen bzw. nach-  

zu weisen:  

1.        Ausbil dung: Origi nal oder eine beglaubig te Kopie der jeweilig en Urkunde zur 

Füh rung  der Berufsbe zeichnung  bzw. gg f. für  den Bereich der Stimm -  Sprech-  

und  Sprachtherapie die Diplom- , Bachelor-  und/ oder Masterurkunden 

2.        Prax isausstatt ung: Nachweis über das Eigentum  bzw. das Recht an der Prax is-  

nu tzung  (Pachtvertrag , etc.), Raumskizze  inkl. der Angabe der m²- Zahl und  

der Deckenhöhe je Raum, Prax isbeschreibung  sowie Aufstell ung  über die vor-  

handenen Geräte und  Einri chtungsgegenstände. 

3.        Sonst ig es: Soweit es sich um  Personengesell schaften oder juri st ische Perso-  

nen handelt : Kopie des aktuell en Gesell schafts- / Partnerschaftsvertrag es so-  

wie Auszug  aus dem Handels- / Partnerschaftsregister 
 

7.        Zweigni ederl assung en 

Zweigniederla ssungen benöt igen eine separate Zulassung  und  ein eigenes Inst itut i-  

onskennz eichen. Neben den Voraussetzun gen nach § 124 Abs. 2 Nrn.  2 und  3 SGB V 

ist ein fachli cher Leiter erforderli ch,  der die Anforderungen n ach Teil 1 Ziffe rn.  2.1 

und  2.2 sowie § 124 Abs. 2 Nr. 1 SGB V erfüll t . 
 

8.        Tod des zug elassenen Heil mitt elerbr ing ers 

Bei Tod des zu gelassenen Heilmi tt elerbri ngers gil t die Zulassung  bis zu  6 Monate fort , 

wenn  die Leistungserbr ingung  durch eine Fachkraft  sicherg estell t ist , die die Voraus-

setzung  gemäß § 12 4 Abs. 2 Nr. 1 SGB V erfüll t . Bei Tod der fachli chen Lei-  tung  gil t 

die vorg enannte Fri st n icht. Für  den betreffe nden Heilmi tt elbereich muss der Prax isin-

haber unverzü gli ch eine neue fachli che Leitung  benennen.  
 

9.        Allg emeine Anforderung en an die Praxisausstatt ung  
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1.        Eine Zulassung  ohne  Prax isräume bzw. Prax isausstatt ung  entspri cht n icht den 

Anforderungen n ach § 124 Abs. 2 Nr. 2 SGB V. 

2.        Die Prax is muss in sich abgeschlossen und  von anderen Praxen sowie pri vaten 

Wohn-  und  gewerbli chen Bereichen räumli ch getrennt sein.  

3.        Die Prax is sowie im erforderli chen Umfang auch die Behandlungsräume soll en 

behindertengerecht zu gängli ch sein,  um  insbesondere Gehbehinderten und  

Behinderten im Roll stuhl  einen Zugang  ohne  fremde Hil fe zu  erm ögli chen. 

4.        Ein Warteraum  mi t ausreichend  Sitzgelegenheiten 

5.        Toil ette und  Handwaschbecken 

6.        Verbandkasten für  erste Hil fe 

7.        Pat ientendokumentat ion 

8.        Soweit die in der Prax is eingesetzten Geräte den Best imm ungen des Medi- zin-

produktegesetzes (MPG) unterli egen, müssen sie den Anforderungen des MPG 

in der jeweil s gült igen Fassung  entsprechen.  Daneben sind  die Medizin-  pro-

dukte- Betreiberverordnung  (MPBetreibV) sowie sonst ige Sicherheitsvor-  schri f-

ten in der jeweil s gült igen Fassung  vom Heilmi tt elerbri nger zu  beachten.  
 

10 .      Weitere Anforderung en 

Neben den hier genann ten allg emeinen Anforderungen h at der Leistungserbri nger 

die nachfolgend  aufgefüh rten h eilmi tt elbereichsspezif ischen Voraussetzun gen nach-  

zu weisen.  
 

Teil 2:                  Heilmitt elbereichsspezif ische Zulassungsvoraussetz ungen 
 
 
 

Abschn it t  E. PODOLOGISCHE THERAPIE 
 

 

1.        Ausbildung 
 

1.1      Zulassungsfähig e Berufsgr uppen 

Angehörig e folg ender Berufsgr uppen können zur  Abgabe von Podologi scher Therapie 

zu gelassen werden: 

1.1.1   Podologen gemäß § 1 Satz 1 des Podologengesetzes 

1.1.2   Staat lich geprüfte Podologen 

gemäß § 15 Abs. 1 Privatschu lgesetz Baden- Württemberg (PSchG) vom 1. Ja-  

nuar 199 0 (GBl. S. 105), zu letzt geändert durch Gesetz zur  Änderung  des Pri-  

vatschulgesetzes vom 13. November 1995 (GBl. S. 764), mi t dem Abschluss-  

zeugnis erteil te Berecht igung  zur  Führung  der Berufsbe zeichnung  "Staat lich 

geprüfte Podologin"/ "Staat li ch geprüfter Podologe" 

1.1.3   Staat lich geprüfte medizinische Fußpf leger 

gemäß der bayeri schen Schu lordnung  für  die Berufsf achschu len für  medizini-  

sche Fußpf lege vom 23. Apri l 1993 (GVBl. S. 317, beri cht ig t GVBl. 1993 S. 

854), zu letzt geändert durch Verordnung  vom 4. Juli 199 7 (GVBl. S. 230), er-  

teil te Berecht igung  zur  Füh rung  der Bezeichnung  "staat li ch geprüfter medizi-  

nischer Fußpf leger/ staat li ch geprüfte medizinische Fußpf legeri n" 



 

Leitfaden Praxismanagement Podologie 

75 

 

1.1.4   Staat lich anerkann te medizinische Fußpf leger 

gemäß des Runderla sses des Niedersächsischen Sozialmi nisters über die staat-

li che Anerkennung  von medizinischen Fußpf legern vom 21. Februar 1983 (Nie-

dersächsisches Ministerial blatt S. 26 6) und  des Runderla sses des Nieder-  

sächsischen Kultusmi nisteri ums über die Ausbil dung  und  Prüfung an Berufs-  

fachschu len -  Medizinische Fußpf lege -  vom 10 . November 1982 (Nieder-  

sächsisches Ministerial blatt S. 21 95) erteil te staat liche Anerkennung  als "Me-  

dizinischer Fußpf leger" 

1.1.5   Staat lich anerkann te Podologen 

gemäß des Schu lgesetzes des Landes Sachsen- Anh alt in der Fassung  vom 

27 . August 1996 (GVBl. LSA S. 281), zu letzt geändert durch Gesetz vom 21 . 

Januar 1998 (GVBl. LSA S. 15), erteil te Berecht igung als "Staat lich anerkannte 

Podologin" oder "Staat li ch anerkannter Podologe" 
 

1.2      Nicht zu lassungsfähige Berufsgr uppen 

Folgende Berufsgr uppen erfüllen ð ohne  gleichz eit ige Erlaubnis zur  Füh rung  der Be-  

rufsbe zeichnung  Podologe -  die Voraussetzun gen für  die Erteil ung  einer Zulassung 

insbesondere nicht: 

1.2.1   Medizinische Fußpf leger mi t der Berufsbezeichnung Podologe (Ausnahme vgl.  

Ziffe rn 1.1.3 und  1.1.4) 

1.2.2   Orthopädieschuh macher bzw. Orthopädieschuh macherm eister 

1.2.3   Personen,  die auf  Grund  einer Ausbildung  nach dem Gesetz über die Aus-  

übung  der Berufe des Masseurs, des Masseurs und medizinischen Bademeis-  

ters und  des Krankengymnasten in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gli ede-  

rungsnumm er 212 4- 7, veröffe nt li chten bereinig ten Fassung, zu letzt geändert 

gemäß Art ikel 14 der Verordnung  vom 26. Februar 1993 (BGBl. I S. 278), die 

Berufsbe zeichnun gen "Masseuri n"  oder "Masseur", "Masseuri n und  medizini-  
sche Bademeisteri n" oder "Masseur  und  medizinischer Bademeister" füh ren 

dürfen 

1.2.4   Kosmetiker 

1.2.5   Altenpf leger 

1.2.6   Krankenschwestern 
 

2.        Praxisausstatt ung 
 

2.1      Räumli che Mindestvo raussetzun gen 

2.1.1   Für  eine podologi sche Prax is ist eine Nutzf läche von mi ndestens 25 qm nach-  

zu weisen.  

2.1.2   Die Prax is muss einen Behandlungstrakt mi t mi ndestens einem Behandlungs-  

raum  (einer Kabine) umfassen. Die Größe des einzelnen Behandlungsraums 

(einer Kabine) muss eine ordnun gsgemäße Behandlung  am Patienten gewähr-  

leisten;  sie darf  7 qm nicht un terschreiten.  Der Behandlungsraum  (die Kabine) 

muss aus festen Wänden bestehen, so dass kein Einbli ck mögli ch ist . Durch-  

gangsräume mi t Zugang  zu  anderweit ig nicht zu gängli chen Bereichen der Pra-

x is sind  als Therapieraum  oder Kabine nur  zu lässig , wenn  sich dahinter kein 
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weiterer Behandlungsbereich,  keine anderen öffe nt li ch zugängl ichen Räume 

der Prax is (z.B. Empf angsbereich,  Toil ett e, Wartebereich) oder keine 

für  den Prax isbetri eb während  der Therapie erforderli chen Räume bef inden. 

2.1.3   Die räumli chen Mindestvo raussetzun gen sind  auf  den Zugelassenen ausge-  

ri chtet. Für  jede zu sätzli che gleichzeit ig tät ige Fachkraft  ist ein weiterer Be-  

handlungsraum  (Kabine) von mi ndestens 7 qm erforderli ch.  Bei der Ermi tt lung 

der erforderli chen Therapiefläche sowie der Anz ahl  der weiteren Behand-  

lungsräume bei gl eichz eit ig tät ig en Fachkräften ist die Art des Beschäft i-  

gungsverhältnisses (abhängig e Beschäft igung, freie Mi tarbeit u sw.) unerheb-  

li ch. 

2.1.4   Die Raumhöhe der Mindestnu tzfläche muss durchgehend  mi ndestens 2,40 m 

-  li chte Höhe -  betrag en. All e Räume müssen ausreichend  be-  und  ent lüftbar 

sowie angemessen beheizbar und  beleuchtbar sein.  

2.1.5   Tri tt sichere, fugenarm e, leicht aufzu wischende und  desinfizierbare Fußböden 

im Behandlungstrakt 

2.1.6   In den Behandlungsräumen gla tt e und  bis zu  einer Höhe von mi ndestens 

1,80 m abwaschfeste Wände 

2.1.7   Handwaschbecken für  den Behandler mi t f li eßend kaltem und  warm em Wasser 

sowie mi t Hautdesinfekt ionsmitt elspender im Behandlungstrakt 

2.1.8   Schrank zur  Aufbew ahrung  der erforderli chen Materiali en.  

2.1.9   Einmal handschuhe und  Mundschu tz in ausreichender Zahl. 

2.1.10 Sitzgelegenheit und  eine ausreichende Kleiderablage in den Behandlungsräu-  

men (Kabinen) 

2.1.11 Behandlungsausstatt ung  für  den Hausbesuch 

2.1.12 Hygienebereich:  Samm elplatz getrennt  von Kabinen und  Wartebereich für  im 

Zusamm enhang  mi t der Therapie entstandenen Abf all und  zur  Aufbe reitung 

gebrauchter Instrumente 
 

2.2      Grundausstatt ung  (Pflichtausstatt ung) je Kabine 

2.2.1   Fräsgerät mi t Staubabsaugung  oder Nasstechn ik 

2.2.2   Pat ientenstuhl  mi t  teil baren und  ausziehbaren Fußstützen 

2.2.3   Leuchte mi t Lupe 

2.2.4   Behälter jeweil s für  Tupfe r, Tamponade 

2.2.5   5 desinfizierte Instrumentensätze bestehend  mi ndestens aus Zange, Schere, 

Skalpell , Pinz ett e und  Sondieri nstrument  

2.2.6   Je ein Satz Schleif-  und  Fräskörper, sterili sierbar 

2.2.7   Entsorg ungsbehälter 
 

2.3      Hygieneanforderungen 

2.3.1   Sicherstell ung  der Sterili sat ion der Instrumentensätze durch einen Dampfs te-  

rili sato r (Auto clav) 

2.3.2   Einhaltung  der jeweil s gült igen Hygieneanforderungen der Länder 

2.3.3   Vom gesamten Personal un terschri ebener Hygieneplan, der die Maßnahmen 

zur  Desinfekt ion,  Reinigung  und  Sterili sat ion sowie zur  Ver-  und  Entsorg ung 

fest legt; dies gil t insbesondere bezogen auf  die hygienische Händedes infekt i-  
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on, die Desinfekt ion der Behandlungsstell en der Instrumente und  des gesam-  

ten Arbeitsplatzes 
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18.5 RAHMENEMPFEHLUNGEN PODOLOGIE MIT ANLAGE 1 (LEISTUNGSBE-

SCHREIBUNG), ANLAGE 2 (FORTBILDUNG) UND ANLAGE 3 (NOTWENDIGE 

ANGABEN AUF VERORDNUNGEN) 
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